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Vertrag über die SchaJ fung einer Währungs-, 

Wirtschafts- und Sozialunion 

zwischen der 

Bundesrepublik Deutschland 

und der 

Deutschen De:mokratischen Republik 

Die Hohen vertragschließenden Seiten -

dank der Tatsache, daß in der Deutschen Demokratischen · Republik 

im Herbst 1989 eine friedliche und .demokratische Revolution 

stattgefunäen hat, 

entschlossen, in Freiheit die Einheit Deutschlands in einer 

·europäischen Friedensordnung alsbald zu vollenden, 

in_- dem gemeinsamen Willen, die soziale Marktwirtschaft als 

Grundlage für die weitere wirtschaftliche und gesellschaftliche 

Entwicklung mit sozialem Ausgleich und sozialer Absicherung und 

Verantwortung gegen.über der Umwelt auch in der Deutschen 

Demokratischen Republik einzuführ en und hierdurch die Lebens

und Beschäftigungsbedingungen i hrer Bevölkerung stetig zu ver

bessern , 

ausgehend von dem beiderseitigen Wunsch, durch die Schaffung 

einer Währungs- , Wirtschafts - und Sozialunion einen ersten be

deutsamen Schritt in Richtung auf.die Herstellung der staat

lichen Einheit nach Artikel 23_ des Grundgesetzes der Bundes

republik Deutschland als Beitrag zur.europäischen Einigung 
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unter Berücksichtigung der Tatsache zu unternehmen, daß-, die 

äußeren Aspekte der Herstellung der Einheit Gegenstand der Ge

spräche mit den Regierungen Frankreichs, der Sowjetunion, des 

Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten von 

Amerika sind, 

in der Erkenntn i s, daß mit der Herstellung der staatlichen Ein

heit die Entwickl ung föderativer Struktur en in der Deutschen 

Demokratischen Republik einhergeht , 

in dem Bewußtsein, daß die Regelungen d i ese s Vertrages die 

Anwendung des Rechts der Europäischen Geneinschaften nach Her

stellung der staatlichen Ei nheit gewährleisten sollen -

sind übereingekommen, einen Vertrag über die Schaffung einer 

Währungs-, Wirtschafts- und Sozial un ion mi t den nachfolgenden Be
stimmungen zu schließen : 
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Kapitel I - Grundlagen 

Artikel 1 

Gegenstand des Vertrages 

(1) Die Vertragsparte i en errichten eine Währ u ngs- , Wirtschaf ts

und Sozialunion . 

(2) Die Vertragsparteien bilden beginnend mit dem 1. Juli ·1990 

eine Währungsunion mit einem einheitlichen Währungsgeb i et und der 

Deuts chen Ma r k als gemeinsamer Währung . Die Deutsche Bundesbank 

ist die Währungs- und Notenbank dieses Währungsgebietes . Die auf 

Mark der Deutschen Demokratischen Republik l a utenden Verbindl i ch

keiten und Forderungen werden n a ch Maßgabe des Vertrages auf 

De utsche Mark umgestell t . 

( 3) Grundlage der Wirtschaftsunion ist die soziale Marktwirt 

scha ft als gemeinsame Wirtschaf t sordnung beider Vertragsparteien. 

Sie wird insbesonder e be stimmt durch Priv ateigentum, Leistungs

wett bewerb, freie Preisbildung u nd grundsätzlich volle Fraizügig

keit v on Arbeit, Kapital, GUter~ und Dienstleistungen; hierdurch 

wi rd _die gesetz liehe Zulassung besonderer Eigentumsfornien fUr die 

Beteiligung der öffentlichen Hand oder anderer Rechtsträger am 
Wi r tschaft sverkehr nicht ausgeschlossen, soweit private Rechts

träger dadurch nicht diskriminiert werden . Sie trägt den Erfor

dernissen des Umweltschutzes Rechnung. 

(4) Die Sozialunion bilqet mit der Währungs- und Wirtschaftsunion 

eine Einheit . Sie wird insbesondere bestimmt durch eine der 

sozialen Marktwirtschaft entsprechende Arbeitsrechtsordnung und 

ein auf den Prinzipien der Leistungsgerechtigkeit und des sozia

len Ausgle i chs beruhendes umfassendes System der sozialen Siche

rung. 
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Artikel 2 

Grundsätze 

(1) Die Vertragsparteien bekennen sich zur freiheitlichen, demo

kratischen, föderativen, rechtsstaatlichen und sozialen Grundord
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Artikel :l 

Rechtsgrundlagen 

nung. Zur Gewährleistung der in diesem Vertrag oder in AusfUhrung Für die Errichtung der Währungsunion und die Währungsumstellun~ 

dieses Vertrages begründeten Rechte garantieren sie insbesondere 

die Vertragsfreiheit, Gewerbe-, Niederlassungs- un~ Berufsfrei

heit, sowie die Freizügigkeit von Deutschen in dem ges~mten 

Währungsgebi_et, das Eigentum privater ·Investoren an Grund und 

gelten die in der Anlage I aufgeführten vereinbarten Bestillllllung~~ 

Bis zur Errichtung der Währungsunion werden die in der Anlage r:.: . 
bezeichneten Rechtsvorschriften der Bundesrepublik De utschland 

' auf den Gebieten des Währungs - , Kr edit-, Geld- und Münzwesens so-

Boden sowie an Produktionsmitteln und die Freih~it, zur Wahru ng wie der Wirtschafts- und Sozialunion in der Deutschen Demokrat i~~~en 

und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigung1 Republik in Kraft gesetzt; dana~h gelten sie in _der jeweilig~n 

zu bilden. Fassung im gesamten Währungsgebiet nach Maßgabe der Anlage II, 

(2) Entgegenstehende Vorschriften der Verfass ung der Deutschen 

Demokratischen Republik über die Grundlagen ihr~r bisherigen 

sozialistischen Gesellschafts- und Staatsordnung werden nicht 

mehr angewendet. 
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soweit • sich aus diesem Vertrag nichts anderes ergibt . Die Deut-

sehe Bundesbank, das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen und 

das Bundesaufsichtsamt filr das Versicherungswesen üben die ihne n 

nach diesem Vertrag und nach diesen Rechtsvorschriften zustehen

den Befugnisse im gesamten Geltungsbereich dieses Vertrages au l!! . 

Artikel 4 

Rechtsanpassung 

(1) Filr die mit der Errichtung der Währungs-, Wirtschafts- und 

Sozialunion erforderliche Rechtsanpassung in der Deutschen 

Demokratischen Republik gelten die in Artikel 2 Absatz l nieder 

gelegten Grundsätze und die im Gemeinsamen Protokoll vereinbar t ~n 

Leitsätze; fortbestehendes Recht ist gemäß diesen Grund- und 

Leitsätzen auszulegen und anzuwenden . Die Deutsche Demokratische 

Republik hebt bis zur Errichtung der Währungsunion die i n der 

Anlage III bezeichneten Vorschriften.auf oder ändert sie und er

läßt die in dl:!r Anlage IV bezeichneten neuen Rechtsvorschriften, 

soweit nicht im Vertrag oder in_ den Anlagen· ein anderer Zeitpunkt 

festgelegt ist. 

(2) Die in der Bundesrepublik Deutschland beabsichtigten Ände

rungen von Rec htsvorschriften sind in der Anlage V aufgeführt. 

Die in der Deutschen Demokratischen Republik beabsichtigten Rese

lungen sind in der Anlage VI aufgeführt . 
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Artikel 8 

Gemeinsamer Regierungsausschuß 

Die Vertragsparteien bi l den einen Gemeinsamen Regierungsausschuß. 

Sie werden in diesem Ausschuß Fragen der Durchführung des Ver

trages erörtern und - soweit erforderlich - das notwendige Einver• 

nehl:ien herst ell e n. Zu den Aufgaben d e s Ausschusses gehört auch 

die Beilegung von Stre i tigkeiten gemäß Artikel 7 Absatz 1. 

Artike l 9 

Vertra g s änd erunge n 

Ers che i nen Änderu ngen oder Ergänzungen dieses Vertrages erforder

lich, U!l1 eine s s einer Ziele zu verwirkl ichen, s o werden sie zwi 

schen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regi e 

rung d e r Deutschen De mo}:ratis che n Republ i k vere i n ba r t. 
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Kapitel II - Bestimmungen über di e Währungsunion 

Artikel 10 

Voraussetzungen und Grundsätze 

(1) Durch die Errichtung einer Währungsunion zwischen den Ver

tragsparteie n ist die Deutsche Mark Zahlungsmittel, Rechnungsein

heit und Wertaufbewahrungsmittel im gesamten Währungsgebiet. Zu 

diesem Zweck wird die geldpolitische Verantwortung der Deutschen 

Bundesbank als alleiniger Emissionsbank dieser Währung auf das 

gesamte Währungsgebiet ausgeweitet. Das Recht zur Ausgabe von 

Münzen obliegt ausschließlich der Bundesrepublik Deutschland. 

(2) Die Nutzung der Vorteile der Währungsunion setzt einen stabi

len Geldwert für die Wirtschaft der Deutschen Demokratischen 

Republ~k voraus, ebenso muß die Währungsstabilität in der 

Bundesrepublik Deutschland gewährleistet bleiben . Die Vertrags

parteien wählen deshalb Umstellungsmodalitäten, die keine Infla

tionsimpulse im Gesamtbereich der Währungsunion entstehen lassen 

und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in der 

Deutschen Demokratischen Republik stärken •. 

(3) Die Deutsche Bundesbank regelt durch den Einsatz ihrer In

strumente in eigener Verantwortung, gemäß§ 12 Bundesbankgesetz 

unabhängig von Weisungen der Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland und der Regierung der Deutschen Demokratischen. 

Republik , den Geldumlauf und die Kreditversorgung im gesamten 

Währungsgebiet mit dem Ziel , die Währung zu sichern. 

( 4) Voraussetzung für d i e monetäre Steuerung i st, d aß die 

Deu tsche Demokr atische Republik ein marktwirtschaftliches Kredit

s ystem auf baut. Dazu gehört ein nach privatwirtschaftlichen 

Gru ndsätzen operierendes Gesc~äftsbankensyste~ i m Wettbewerb 

privater , genossenschaftlicher und öffentlich-rechtlicher Banken, 

ein freier Geld- und Kapitalmarkt und eine nicht reglementierte 

Zinsbildung an den Finanzmärkten. 



- 10 -

(5) Um die in den Absätzen l bis 4 bezeichneten Ziele zu errei

chen, vereinbaren die Vertragsparteien nach näherer Maßgabe der 

in der Anlage I niedergelegten Bestim.~ungen folgende Grundsätze 

für die Währungsunion: 

- . Mit Wirkung vom . l. Juli 1990 wird die Deutsche Mark als Währung 

in der Deutschen Demokratischen Republik eingeführt. Die von 

der Deutschen Bundesbank ausgegebenen, auf Deutsche Mark 

lautenden Banknoten und die von der Bundesrepublik Deutschland 

ausgegebenen, auf Deutsche Mark oder Pfennig lautenden Bundes 

münzen sind vom 1. Juli 1990 an alleiniges gesetzliches 

Zahlungsmittel. 

Löhne, Gehälter, Stipendien, Renten, Mieten und Pachten sowie 

weitere wiederkehrende Zahlungen werden im Verhältnis 1 zu 1 

umgestellt. 

- Alle anderen auf Mark der Deutschen Demokratischen Republik 

lautenden Forderungen und Verbindlichkeiten werden grundsätz

lich im Verhältnis 2 zu 1 auf Deutsche Merk umgestellt. 

- Die Umstellung von auf Mark der Deutschen Demokratischen Repu

blik lautenden Banknoten und Münzen ist nur für Personen oder 

Stellen mit Wohnsitz oder Sitz in der Deutschen Demokratischen 

Republik über Konten bei Geldinstituten in der Deutschen Demo

kratischen Republik möglich, auf die die umzustellenden Bar

geldbeträge eingezahlt werden können. 

- Guthaben bei Geldinstituten von natürlichen Personen mit Wohn

sitz in der Deutschen Demokratischen Republik werden auf Antrag 

bis zu bestimmten Betragsgrenz~n im Verhältnis 1 zu 1 umge

stellt, wobei eine Differenzierung nach dem Lebensalter des Be

rechtigten stattfindet. 

- Sonderregelungen gelten für Guthaben von Personen, deren Wohn

sitz oder Sitz sich außerhalb der Deutschen Demokratischen Re

publik befindet. 

- Mißbräuchen wird entgegengewirkt. 
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.. 
h · · Bestandsaufnahme des volkseigenen Vermögens und (G) Nac einer 

seiner Ertragsfähigkeit sowie nach seiner vorrangigen Nutzung für 

die strukturanpassung der Wirtschaft und für die Sanierung des 

Staatshaushalts wird die Deutsche Demokratische Republik nach 

Möglichkeit vorsehen, daß den Sparern zu einem späteren Zeitpunkt 

für den bei der Umstellung 2 zu 1 reduzierten Betrag ein ver

brieftes Anteilsrecht am volkseigenen Vermögen eingeräumt werden 

kann. 

(7) Die Deutsche Bundesbank übt ·die ihr nach diesem Vertrag und 

nach dem Gesetz über di~ Deutsche Bundesbank zustehenden Befug

nisse im gesamten Währungsgebiet aus. Sie errichtet zu diesem 

Zweck eine vorläufige Verwaltungsstelle in Berlin mit bis zu 

fünfzehn Filialen in der Deutschen De;okiatischen Republik, 

wozu die Betriebsstellen. der Staatsbank der Deutschen Demokrati

schen Republik genutzt werden. 
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Kapitel III - Bestimmungen über die Wirtschaftsunion 

Artikel 11 

Wirtschaftspolitische Grundlagen 

(1) Die Deutsche Demokratische Republik stellt sicher, daß ihre 

wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen mit der sozialen 

Marktwirtschaft in Einklang stehen. Die Maßnahmen werden so ge-
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Artikel 1~ 

Innerdeutscher Handel 

(1) oas zwischen den Vertragsparteien vereinbarte Berliner Abkommen 

vom 20 . September 1951 wird im Hinblick auf die Währungs- und Wirt

schaftsunion angepaßt. Der dort geregelte Verrechnungsverkehr wird 

beendet und der Abschlußsaldo des Swing wird ausgeglichen. Beste

hende Verpflichtungen werden in Deut scher Mark abgewickelt. 

troffen, daß sie im Rahme~ der marktwirtschaftlichen Ordnung (2 ) Die Vertragsparteien stellen sicher, daß Wa r en, die nicht 

gleichzeitig zur Stabilität des Preisniveaus, zu einem hohen Be-Jrsprungswaren der Bundesrepublik_ Deutschland oder der Deutschen 

schäftigungsstand und zu außenwirtschaftlichem Gleichgewicht beiJemokratischen Republi.k sind, Uber die innerdeutsche Grenze in 

stetigem und angemessenem Wi-rtschaftswachstum beitragen. einem zolla~tlich überwachten Verfahren befördert werden. 

(2) Die Deutsche Demokrati sche Republik schafft die Rahmenbedin-( J) Die Vertragsparteien sind bestrebt, so bald wie möglich die 

gungen fUr die Entfaltung der Marktkräfte und der Privatini- Voraussetzungen für einen vollständigen Wegfall der Kontrollen an 

tiative, um den Strukturwandel, die Schaffung modern er Arbeits,- der innerdeutschen Grenze zu schaffen. 

plätze, eine breite Basis aus kleinen und mi t t l eren Unterne hmen 

sowie freien Berufen und den Schutz der Umwelt zu fördern. Die 

Unternehmensverfassung wird so gestaltet, daß sie auf den in 

Artikel 1 beschriebenen Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft 

. mit der freien Entscheidung der Unternehmen über Produkte, 

Artikel 13 

Außenwirtschaft 

dukt . f h t·t· Arbei'tsverha··1tni'sse( l) Bei der Gestaltung des freien Außenwirtschaftsverkehrs trägt Mengen, Pro ionsver a ren, Inves l. ionen, 

Preise und Gewinnverwendung beruht. d ie Deutsche Demokratische Republik den Grundsätzen eines freien 

·welthandels, wie sie insbesondere i m Allgemeinen Zoll- und Han-

(3) Die Deutsche Demokratische Rep~blik richtet ihre Politik un- jelsabkom,~en (GATT) zum Ausdruck kommen, Rechnung .. Die Bundes

ter Beachtung ihrer gewachsenen außenwirtschaftlichen Beziehunger epublik Deutschland wird zur weiteren Integration der Wirtschaft 

mit den L~ndern des Rates fUr Gegenseitige Wirtschaftshilfe jer Deutschen Demokratischen Republik in die Weltwirtschaft ihre 

schrittweise auf das Recht und die wirtschaftspolitischen Ziele Erfahrungen umfassend zur Verfügung stellen. 

der Europäischen Gemeinschaften aus. 
( 2) Die gewachsenen außenwirtschaftlichen Beziehungen der Deut

(4) Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik wird bei ;chen Demokratischen Republik, insbesondere bestehende vertrag

Entscheidungen, welche die wirtschaftspolitischen Grundsätze der1 i c he Verpflichtungen gegenüber den Ländern des Rates fU~ Gegen

Absätze 1 und 2 berühren, das Einvernehmen mit der Regierung derseitige Wirtschaftshilfe, genießen Vertrauensschutz. Sie werden 

Bundesrepublik Deutschland im Rahmen des Gemeinsamen Regierungs-

ausschusses nach Artikal a herstellen. 
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unter Berücksichtigung der .Gegebenheiten der Währungs - unct Wirt

s chaftsunion und der Interessen aller Beteiligten forte ntwickelt 

sowie unter Beachtung marktwirtschaftliche r Grundsätze aus geba ut. 

Soweit erforderlich, werden bestehende vertragliche Verpfl ich

tungen von der Deutschen Demokratischen Republik i m Einvernehmen 

mit ihren Vertragspartnern an diese Gegebenheiten angepaßt . 

(3} Zur Vertretung der außenwirtschaftlichen Interessen arbei t en 

die Vertragsparteien unter Beachtung der Zuständigkeiten der 

Europäischen Gemeinschaften eng zusammen . 

Artikel 14 

Strukturanpassung der Unternehmen · 

Um die notwendige Strukturanpassung der Unternehmen in der Deut

schen De~okratischen Republik zu fördern, kann die Regierung der 

Deutschen Demokratische·n Republik im Einvernehmen mi t der Regie 

rung der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der haushaltspoli 

tischen Möglichkeiten während einer Übergangszeit Maßnahmen 

ergreifen, die eine rasciP strukturelle Anpassung d e r Unternehmen 

an die neuen Marktbedingungen erleichtern. Ziel ist e s, auf der 

Grundlage der Sozialen Marktwirtschaft die Leistungsfähigkeit der 

Unternehmen zu f:tärken und durch die Entfaltung privat:e·r Initia

tive eine breit gefächerte, moderne Wirtschaftsstruktur. auch mit 

möglichst vielen kleinen und mittleren Betrieben in der Deutschen 

Demokrati.schen Republik zu erreichen, um, so die Grundlage für 

mehr Wachstum und zukunftssichere Arbeitsplätze zu schaffen. 
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Artikel 15 

Agrar- und Ernährungswirtschaft 

(l) wegen der zentralen Bedeutung der Regelungen der Europäischen 

Gemeinschaften für die Agrar- und Ernährungswirtschaft führt die 

oeutsche Demokratische Republik ein Preisstütztings- und Außen

schutzsystem entsprechend dem EG-Marktordnungssystem ein, so daß 

sich die landwirtschaftlichen Erzeugerpreise in der Deutschen 

Demokratischen Republik denen in der Bundesrepublik,Deutschland 
. . . 

angleichen. Die Deutsche Demokratische Republik wird ~eine Ab-

schöpfungen und Erstattungen gegenüber den Europäischen Gemein

schaften einführen, soweit diese entsprechend verfahren , 

(2) Für Warenbereiche, filr die die Einführung eines vollständigen 

Preis stlitzungssystems noch nicht sofort mit dem Inkrafttreten 

dieses Vertrages möglich ist, können Übergangslösungen angewandt 

werden. Bis zur rechtlichen Integration der Agrar- und Ernäh

rungswirtschaft der Deutschen Demok.ratischen Republik in den EG

Agrarmarkt s~nd bei sensiblen Agrarerzeugnissen im Handel zwi-

. sehen der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepu

blik Deutsc~land spezifische mengenmäßige Regelungsmechanismen 

möglich. 

(J) Unbeschadet der Maßnahmen nach Artikel 14 wird die Deutsche 

Demokratische Republik im Rahmen der haushaltspolitischen Mög

lichkeiten während einer Über~angszeit den in der Agrar- und Er

nährungswirtschaft erforderlichen strukturellen Anpassungsprozeß 

zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit de·r Betriebe, zur 

umwelt- und qualitätsorientierten Produktion sowie zur Vermeidung 

von Überschüssen durch geei~nete Maßnahmen fördern. 

(4) Über die konkrete Ausgestaltung der in den.Absätzen 2 und 3 

genannten Maßnahmen verständigen ~ich die Regierungen der Ver

tragsparteien. 
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Artike l 1 6 

Umweltschutz 

(1) Der Schutz der Umwelt ist besonderes Anliegen beider Vertrags

parteien. Sie lassen sich dabei von dem Vorsorge-, Verursacher

und Kooperationspr inzip l eiten. 
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~ap i tel rv - Bestimmungen über die Sozialunion 

Artikel 17 

Grundsätz e der Arbeitsrechtsordnung 

In der Deutschen Demokratischen Republik gelten Koalitionsfrei-

heit, Tarifautonomie, Arbeitskampfrecht , Betriebsverfassung, 

Unternehmensmitbestimmung und Kilndigungsschutz entsprechend dem 
(2) Die Deutsch e Demokratische Repub lik trifft Regelungen, die 

mit Inkrafttreten des Vertrages sichers tellen, daß auf ihrem Ge
Rech t der Bundesrepublik Deutschland; näheres ergibt sich aus 

biet fUr neue Anlagen und Einric htungen die in der Bundesrepubl ik 
dem Gemeinsamen Protokoll Uber die Leitsätze und den Anlagen II 

Deutschl a nd geltenden Sicherhe its- u nd Umwelts.chutzanforde rungen 

eingehalte n werden. Bestehende Anlagen und Einrichtungen, die 

weiter betr i eben wer den sol len , müssen entspreche nde Anforderun

gen möglichs t ba ld erfül len. 
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und III. 

Artikel 18 

Grundsät~e der Sozialversicherung 

(1) Die Deutsche Demokratische Republik filhrt ein gegliedertes 

system der Sozialversicherung ein, für das folgende Grundsätze 

gelten: 

L Die Ren_ten-·, Kranken-, Unfall.- und Arbeitslosenversiche

rung werden jeweils durch Selbstverwaltungskörperschaften 

des öffentlichen Rechts unter der Rechtsaufsicht des Staates 

durchgeführt . 

2. Die Renten-, Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung 

einschließlich der Arbeitsfö ~derung werden vor allem durch 

Bei träg·e 
0

f inanz iert . Die Bei träge zur Renten- , Kranken- und 

Arbeitslosenversicherung werden grundsätz lich je zur Hälfte 

von Arbeitnehmern und Arbeitg ebern entsprech end den Beitra gs 

s ätz e n i n de r Bundesrepub l i k Deutschland und zur Unfallve r

s i cherung von den Ar be i t gebern g etr.agen. 

3 . Lohnersatzleistungen orientieren sich an der Höhe der ver

sicherten Entgelte . 
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(2) zunächst werden die Aufgaben der Renten-, Kranken- und Un

fallversicherung von einem g e meinsamen Träger durchgeführt; die 

Einnahmen und Ausg aben werde n getrennt nach den Versicherungs

arten erfaßt und abgerechnet. Möglichst bis zum 1. Januar 1991 

werden für die Renten-, Kranken- und Unfallversicherung eigen-· 

ständige Träger gebildet. Ziel dabei ist eine Organisations

struktur der Sozialvers icher ung, die d e r in d e r Bunde srepu b lik 

De u t schland e ntsp richt. 

(3) In der Deutschen Demokrat i schen Republik kann für eine Über

gangszeit die ·bestehende umfass ende So zialversicherungspflicht 

beibehalten werden. Für Selbständige und fr e iberuflich Tätige 

soll bei Nac hweis e iner ausreichenden anderweitigen Sich erung 
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Art i kel 1.9 

Arbei t slosenversicherung und Arbeit s f örderung 

Die Deutsche Demokratis che Republik führt ein Syst em der Arbeits

losenversicher ung einschließlich Arbeitsförderung ein, das den 

~egelungen des Arbeitsförder u ngsgesetzes der Bundesrepublik 

oeut~chland entspricht . Dabei haben Maßnahmen der aktiven Ar

bei tsmarktpolitik , wie berufliche Bildung und Umschulung , beson

dere Bedeutung . Belange - der Frauen und Behinderten- werden 

berücksichtigt . In der Obergangsphase wird Besonderheiten in der 

oeutschen Demokratischen Republik Rechnung getragen . Die Regie

rungen beider Vertragsparteien werden beim Aufbau der Arbeits

losenversicherung einschließlich Arbeitsförderung eng zusammen-
eine Befreiung von der sozialv€rsicherungspflicht vorgesehen 

arbeit en. 
werden. In diesem Zusammenhang wird die Erricfltung von berufsstän~ 

dischen Versorgungswerken außerhalb der Rentenversicherung ermög-

licht. 

(4) Lohnempfänger, deren Lohneinkünfte im letzten Lohnabrech

nungszeitraum vor dem 1. Ju l i 1990 einem bes onderen Steuersatz· 

gemäß S 10 d er Verordnung vom 22 . Dezember 1952 über d i e Be steue 

rung des ~.rbeit s e i nkomme ns (G B!. Nr. 182 s . 1413) unte r l agen , er

halten bis zu m 31. De zember 19 90 zu ihr e m Rentenversicherungs

beitrag eine n Zus chuß bei einem Mona t s l o hn 

- bis 600 Deutsche Mark in Höhe von 30 Deutsc he Mark, 

- über 600 bis 700 Deutsche Mark in Höhe von 20 Deutsche Mark, 

- über 700 bis 800 Deutsche Mark in Höhe von 10 Deutsche Mark. 

Lohneinkünfte aus mehreren Arbeitsverhältnissen werden zusammen

ger echnet . Der Zuschuß wird dem Lohnempfänger vom Arbeitgeber 

a usgezahlt . Der Arbeitgeber erhält diese Aufwendungen auf An trag 

aus dem Staatshaushalt erstattet. 

(5) Die Versicherungspflicht- und die Beitragbemessungsgrenzen 

werden nach den Grundsät zen des So zialversicherungsrechts der 

Bundes republ ik Deutsc hland fe s t g e l e gt . 
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Artikel 20 

Rentenversich erung 

(1) Die Deutsche Demokratische Republik leitet alle erforder li

chen Maßnahmen ein, um ihr Rentenrecht an das auf dem Grundsatz 

der Lohn- und Beitragsbezogenheit beruhende Rentenversicherungs

recht der Bundesrepublik Deutschland anzugleichen. Dabei wird in 

einer Obergangszeit von fünf Jahren für die rentennahen Jahrgänge 

dem Grundsatz des Vertrauensschutzes Rechnung getragen . 

(2) Di e Rentenversicherung verwendet die ihr zur Verfügung ste

henden Mittel ausschließlich zur Erfüllung der i hr obliegenden 

Aufgaben be i Rehabilitation, Invalidi tät, Alter u nd Tod. Die be

stehenden Zusatz - und Sonderv ersorgungssysteme werden g r u ndsät z 

l i .ch zum 1. Juli 1990 geschlossen. Bisher erworben e Ansprüche u n d 

Anwa r tschaf t en werden in die Rentenversicherung überführt , wobe i 

Leistungen aufgrund · von Sonderregelungen mit de~ ·ziel überprüft 

werden , ungerechtfertigte Leistungen abzuschaffen und überhcihte 

Leistungen abzubauen. Die der Rentenversicherung durch die Ober

führung entstehenden Mehraufwendungen werden ihr aus dem Staats

haushalt erstattet . 

' \ 
- 20 -
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(J) Die Bestandsrenten der Rentenversicherung werden bei Um

stellung auf Deutsche Mark auf ein Nettorentenniveau festgesetzt, 

das bei einem Rentner mit 45 Versicherungsjahren/Arbeitsjahren, 

dessen Verdienst jeweils dem volkswirtschaftlichen Durchschnitts, 

verdienst entsprochen hat, 70 % des durchschnittlichen Netto-

arbeitsverdienstes in der Deutschen Demokratischen Republik be

trägt. Bei einer größeren oder geringeren Zahl von Versicherungs, 

jahren/Arbeitsjahren ist der Proze,ntsatz entsprechend höher oder 

niedriger. Basis fUr die Berechnung des Anhebungssatzes der indi, 

viduell bezogenen Renten ist die nach Zugangsjahren gestaffelte 

Rente eines Durchschnittsverdieners in der Deutschen Demokrati

schen Republik, der von seinem Einkommen neben den Pflichtbeiträ, 

gen zur Sozialversicherung volle Beiträge zur freiwilligen Zu

satzversicherung der Deutschen Demokratischen Republik gezahlt 

hat. Soweit hiernach eine Anhebung nicht erfolgt, wird eine Rent 

in Deutscher Mark gezahlt, die der Höhe der früheren Rente in 

Mark der Deutschen Demokratischen Republik entspricht. Die Hin

terbliebenenrenten werden von der Rente abgeleitet, die äer Ver• 

storbene nach der Umstellung erhalten hätte. 

(4) Die Renten der Rentenversicherung werden entsprechend der 

Entwicklung der Nettolöhne und -gehälter in der Deutschen Demo

kratischen Republik angepaßt. 

(5) Die freiwillige Zusatzrentenversicherung in der Deutschen 

Demokratischen Republik wird geschlossen. 

(6) Die Deutsche Demokratische Republik beteiligt sich an den 

Ausgaben ihrer Rentenversicherung mit einem Staatszuschuß. 
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Artikel 21 

Krankenversicherung 

(1) Die Deutsche Demokratische Republik leitet alle erforder

lichen Maßnahmen ein, um ihr Krankenversicherungsrecht an das der 
Bundesrepublik Deutschlar.d anzugleichen. 

(2) Leistungen, die bisher nach den Rechtsvorschriften der Deut
schen Demokratischen Republik aus der Krankenversicherung finan

ziert worden sind,: die aber nach den Rechtsvorschriften der 

Bundesrepublik Deutschland nicht Leistungen der Kr nk i h . . a envers c e-
rung sind; we:den vorerst aus dem Staatshaushalt der Deutschen 
Demokratischen Republik finanziert. 

(J) D±e Deutsche Demokratische Republik führt · Et . eine n geltfort-
zahlung im Krankh~itsfall ein, die den gesetzlichen Regelungen 

der Entgeltfortzahlung der Bundesrepublik Deutschland entspricht. 

(4) Die Rentner sind in der Krankenversicherung versichert. Maß

gebend ist der jeweilige B;~tragssatz in der Krankenversicherun 
i k 

. g. 
De Kran enversicherungsbeiträge der R t en ner werden von der Ren-
tenversicherung an die Kra k · 

. .. n enversicherung pauschal abgeführt. . 
Die Hohe des pauschal abzuführenden Betrages bestimmt sich nach 

dem Gesamtbetrag der Renten vor Abzug des auf die Rentner entfal

lenden Anteils am Krankenversicherungsbeitrag .. Das ·bei der Um

stellung der Renten vorgesehene Nettorentenniveau bleibt davon 
unberührt . 

(5) Die Investitionen bei stationären und 
ambulanten Einrichtun-

(7) Personen, die nach dem 1. Mai 1990 ihren gewöhnlichen Aufen gen des Gesundheitswesens der Deutschen Demokratischen Republik 

halt aus dem Gebiet der einen 'vertragspartei in das Gebiet der _ werden aus Mitteln des Staatshaushalts 

anderen Vertragspartei verlegt haben, erhalten- von dem bisher z teln finanziert. 

ständigen Rentenversicher~ngsträger ihre nach den filr ihn gelte 

den Rechtsvorschriften berechnete Rente filr die dort zurückge

legten Zeiten. 

- 2) 

und nicht aus Beitragsmit-
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Artikel 22 

Gesundheitswesen 

(l} Die medizinische Betreuung und der Schutz der Gesundheit der 

Menschen sind besonderes Anliegen der Vertragsparteien • 

. (2) Neben der vorläufigen Fortführung der derzeitigen Versorgung$ 

strukturen, die zur .Aufrechterhaltung der medizinischen Versor

gung der Bevölkerung notwendig ist, wird die Deutsche Demokrati-

- 23 -

(J) Nach der Umstellung auf Deutsche Mark neu fes t zusetzende 

unfallrenten werden auf der Grundlage des durchschnitt lichen 

monatlichen Bru_ttoarb4)!itsentgelts der letzten zwölf Monate vor 

dem Unfall festgesetzt. 

(4 ) Artikel 20 Absatz 4 und 7 gilt entsprechend. 

Artikel 24 

Sozialhilfe 

s ehe Republik schrittweise eine Veränderung in Richtung des Ver-
Die Deutsche Demokratische Republik führt ein System der Sozial

· sorgungsangebots der Bundesrepublik Deutschland mit privaten Lei, 
hilfe ein, das dem Sozialhil_fegesetz der Eundesrepublik Deutilcp-

stungserbringern vornehmen, insbesondere durch Zulassung nieder

gelassener Ärzte, Zahnärzte und Apotheker sowie selbständig täti, 

ger Erbringer von Heil- und Hilfsmitteln und durch Zulassung pri

vater und frei-gemeinnütziger Kr-ankenhausträger. 

(3) zum Aufbau der erforderlichen vertraglichen, insbesondere 

vergütungsrechtlich~n Beziehungen zwischen Trägern der Kranken

versicherung und den Leistungserbring~n wird die Deutsche 

Demokratische Republik die erforderlichen gesetzlichen Rahmenbe

dingungen schaffen. 

Artikel 23 

Renten der Unfallversicherung 

(1) Die Deutsche Demokratische Republik leitet alle erforderli- · 

chen Maßnahmen ein, um ihr Unfallversicherungsrecht an das der 

Bundesrepublik Deutschland anzugleichen. 

(2) Die Bestandsrenten der Unfallveisicherung werden bei der Um

stellung auf Deut.sehe Mark auf der Grun'dlage des durchschnitt

lichen Bruttoarbeitsentgelts in der Deutschen Demokratischen 

Republik neu festgesetzt und gezahlt. 
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land entspricht. 

Artikel 25 

Anschubfinanzierung 

soweit in einer Übergangszeit in der Arbeitslosenversicherung der 
Deutschen Demokratischen Republik die Beiträge und in der Renten

versicherung der Deutschen Demokratischen Republik die Beiträge 
. . .;,, . 

und der ~taatszuschuß.die Ausgaben für die Leistungen ~icht voll 

abdecken, leistet die Bundesrepublik Deutschland an die Deutsche 

Demokratische Republik eine vorübergehende Anschubfinanzierung im 

Rahmen der nach Artikel 28 zugesagten Haushaltshilfe. 

.. 
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üb den Staatshaushalt und die Finanze~ Kapitel V - Bestil!lmungen er (J) Di~ Gebietskörperschaften ~n der Deutschen Demokratischen 

Republik unternehmen bei Aufstellung und Vollzug der Haushalte 

alle Anstrengungen zur Defizitbegrenzung. Dazu gehören bei den 
Ausgaben: 

1. Abschnitt: Staatshaushalt 

Artikel 26 

Grundsätze für die Finanzpolitik 

der Deutschen Demokratischen Republik 

(l) Die öffentlichen Haushalte in der Deutschen Demokratische~ 

Republik werden von der jeweiligen Gebietskörperschaft grun~sati. 

lieh in eigener Verantwortung unter Beachtung der Erford~rni~se 

des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts aufgestellt. Ziel ist 

eine in die marktwirtschaftliche Ordnung eingepaßte Haushalts

wirtschaft. Die Haushalte werden in Einnahmen und Ausgaben aus-

geglichen. Alle Einna.men un . h d Ausgaben werden in den jeweiligen 

Haushaltsplan eingestellt. 

d Haushaltsstrukturen der Bundesrepub (2) Die Haushalte werden en 

der Abbau von Haushaltssubventionen, insbesondere kurzfristig 

für Industriewaren, landwirtschaftliche Produkte und Nahrungs

mittel, wobei für letztere autonome Preisstützungen entspre

chend den Regelungen der Europäischen Gemeinschaften zulässig 

sind, und schrittweise unter Berücksichtigung der allgemeinen 

Einkommensentwicklung in den Bereichen des Verkehrs, der 

Energien für private Haushalte und des Wohnungswesens, 

_ die nachhaltige Absenkung der Personalausgaben im öffentlichen -
Dienst, 

- die Überprüfung aller Ausgaben einschließlich der ihnen zugrun

deliegenden Rechtsvorschriften auf Notwendigkeit und Finanzier-
barkeit, 

Hierzu We,..den, beginnend ab der E~richtung - die Strukturverbesserung des Bildungswesens so.wie vorbereitende Deutschland angepaßt. -

der Währungsunion mit dem Teilhaushalt 1990, aus dem Staatshaus- Aufteilung nach föderativer Struktur (einschließlich 
halt insbesondere die folgenden Bereiche ausgegliedert: Forschungsbereich). 

_ der Sozialbereich, soweit er in der Bundesrepublik Deutschland Bei den Einnahmen erfordert die Defizitbegrenzun9 neben Maßnahmen 

ganz oder überwiegend beitrags- oder umlagenfinanziert ist, des 2. Abschnitts dieses Kapitels die Anpassung beziehungsweise 

- die Wirtschaftsunternehmen durch Umwandlung in rechtlich und 

wirtschaftlich selbständige Unternehmen, 

-
- die Verkehrsbetriebe unter rechtlicher Verselbständigung, 

Einführung von Beiträgen und Gebühren für öffentliche Leistungen 

entsprechend den Strukturen in der Bundesrepublik Deutschland. 

(4) Es wird eine Bestandsaufnahme des volkseigenen Vermögens 

vorgenommen. Das volkseigene Vermögen ist vorrangig für die 

Sondervermögen. 

die FUhrung der Deutschen Reichsbahn und der Deutschen Post aJStrukturanpassung der Wirtschaft und für die Sanie~ung des 

Staatshaushalts .in der Deutschen Demokratiscihen Republik zu nutzen. 

Die öffentlichen Wohnungsbaukredite werden substanzgerecht den 

Einzelobjekten zugeordnet. 
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Artikel 27 

Kreditaufnahme und Schulden 

(l) Die Festlegung der Kreditennächtigungen in den Haushalten der 

Gebietskörperschaften der Deutschen Demokratischen Republik sow.ie 

die Aufnahme von Krediten und das Einräumen von Ausgleichsforde

rungen erfolgen im Einvernehmen zwischen dem Minister der 

Finanzen der Deutschen Demokratischen Republik und dem Bundes

minister der Finanzen der Bundesrepublik Deutschland. Hinsicht

lich der Gemeinden werden Gesamtrahmen vereinbart. 

(2) Gleiches gilt filr die Übernahme von Bürgschaften, Garantien 

oder sonstigen Gewährleistungen durch die Deutsche Demokratische 

Republik sowie für die Summe der in den Haushalten auszubringen

den Verpflichtungsennächtigungen. 

((3) Regelung für die bis zum Zeitpunkt des Beitritts aufgelaufe

ne Versch~ldung.] 

Artikel 28 

Finanzzuweisungen der Bundesrepublik Deutschland 

(l) Die Bundesrepublik Deutschland gewährt der Deutschen Demokra

tischen Republik filr eine Übergangszeit zum Haushaltsausgleich 

zweckgebundene Finanzzuweisungen in Höhe von[ ... ] Deutsche Mark. 

(2) Die Vertragsparteien stimmen darin überein, daß die gemäß 

Artikel 18 des Abkommens vom 17. Dezember 1971 Uber den Transit

verkehr von zivilen Personen und Giltern zwischen der Bundesrepu

blik Deutschland ' und Berlin (West) zu zahlende Transitpauschale 

mit Inkrafttreten dieses Vertrages entfällt . Die Deuts che 

Demokratische Republik hebt die Vorschriften ilber die in diesem 

Abkommen sowie in dem Abkommen vom 31. Oktober 197 9 über die Be

freiung v on Straßenfahrzeugen von Steuern und Gebilhren geregelten 

Gebühren mit Wirkung filr die beiden Vertragsparteien auf. In 

Abänderung der Vereinbarung vom.5. Dezember 1989 vereinbaren die 

Vertragsparteien, daß ab dem 1. Juli 1990 keine Einzahlungen in 

den Reise-Devisenfonds mehr geleistet werden. Über die Verwendung 
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eines bei Einführung der Währungsunion noch vorhandenen Betrags 

der Gegenwertmittel aus dem Reisedevisenfonds wird zwischen den 

Finanzministern der Vertragsparteien eine ergänzende Vereinbarung 

getroffen. 

Artikel 29 

Übergangsregelung im öffentlichen Dienst 

Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik gewährleistet 

unter Beachtung von Artikel 2 Absatz l Satz l, daß in Tarifver

trägen o_der sonstigen Regelungen im Bereich der öffentlichen Ver

waltung unter Beschränkung neuer dienstrechtlicher Vorschriften 

auf Übergangsregelungen die allgemeinen wirtschaftlichen und fi

nanziellen Verhältnisse in der Deutschen Demokratischen Republ~k 

und die Erfordernisse der Konsolidierung des Haushalts beachtet 

werden. Das Bundespersonalvertretungsgesetz findet sinngemäß An
wendung. 

2. Abschni1!t: Finan·zen 

Artikel 30 

Zölle und besondere Verbrauchsteuern 

( 1) Die Deutsche Demokratische Republik Ubernimmt schrittweise im 

Einklang mit dem Grundsatz in Artikel 11 Absatz J das Zollrecht 

der Europäischen Gemeinschaften einschließlich des Gemeinsamen · 

Zolltarifs sowie die besonderen Verbrauchsteuern nach Maßgabe der 
Anlage IV . 

(2) D{e Vertragsparteien sind sich einig, daß ihr Zollgebiet ~en 

Geltungsbereich dieses Vertrages umfaßt. 
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(3) Der Grenzausgleich zwischen den Erhebungsgebieten für Ver

brauchsteuern beider Vertragsparteien - ausgenommen für Tabak -

entfällt. Die Steuerhoheit bleibt unberührt. Der Ausgleich der 

Aufkommensverlagerungen wird durch besondere Vereinbarungen gere~ 

gelt. 

(4) Zwischen den Erhebungsgebieten wird der Versand unversteuerte 

verbrauchsteuerpflichtiger Waren nach Maßgabe der Bestimmungen 

zugelassen, die den Verkehr mit unversteuerten Waren innerhalb 

eines Erhebungsgebiets regeln. 

(5) Die Steuerentlastung filr auszuführende Waren wird erst beim 

Nachweis der Ausfuhr in andere Gebiete als die der beiden Erhe

bungsgebiete gewährt. 

Artikel 31 

Be.sitz- und Verkehrsteuern 

(1) Die Deutsche Demokratische Republik regelt die Besitz- und 

Verkehrsteuern nach Maßgabe der Anlage IV. 
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deren Gebiet er als nichtnatürliche Person die tatsächliche Ge

schäftsleitung hat . Auf das Gebiet der anderen Vertragspartei 

entfallendes Vermögen ist nach den dort für Inlandsvermögen gel

tenden Vorschriften zu bewerten. 

(4) Bei unbeschränkter Erbschaftsteuer- oder Schenkungsteuer

pflicht im Gebiet einer Vertragspartei steht dieser Vertrags

partei für Erwerbe, für die die Steuer nach dem 31. Dezember 1990 

entsteht, das ausschließliche Besteuerungsrecht zu; bei unbe

schränkter Steuerpflicht im Gebiet beider Vertragsparteien gilt 

dies für die Vertragspartei, zu der der Erblasser oder Schenker 

im Zeitpunkt der Entstehung der St euerschuld die engeren persön

lichen und wirtschaftlichen Beziehungen hatte (Mittelpunkt der 

Lebensinteressen) oder in deren Gebiet er als nichtnatürliche 

Person die tatsächliche Geschäftsleitung hatte. Für die Bewertung 

gilt Absatz 3 Satz 2 entsprechend. 

(5) Für Erwerbe von Todes wegen, für die die Steuer nach dem 

1. Juli 1990 und vor dem 1. Januar 1991 entsteht, gilt Absatz 4 

entsprechend. Erwerbe von Todes wegen von Bürgern der Vertrags

~arteien, die nach dem 8. November 1989 im Gebiet der anderen 

Vertragspartei eine~ Wohnsitz begründet oder dort erstmals ihren 

(2) Fllr Zwecke der Umsatzsteuer besteht zwischen den Vertragspar• · ge.wöhnlichen Aufenthalt hatten und Wohnsitz oder gewöhnlichen 

teien keine Steuergrenze; ein umsatzsteuerliche~ Grenzausgleich Aufenthalt dort noch im Zeitpunkt des Todes hatten, dürfen dort 

erfolgt nicht. Die Steuerhoheit bleibt unberührt. Das Recht zum zu keiner höheren Erbschaftsteuer herangezogen werden, als sie 
Vorsteuerabzug erstreckt sich auch auf die Steuer für Umsätze, sich bei unbeschränkter Steuerpflicht im Gebiet der erstgenannteft 
die bei der anderen Vertragspartei der Umsatzsteuer unterliegen. Vertragspartei ergäbe. 

Der Aus.gleich der sich hieraus ergebenden .!\ufkomrnensminderung 

wird durch besondere Vereinbarung geregelt. (6) Mitteilungs- und Anzeigepflichten, die sich aus dem Erb-

schaftsteuer- u~d Schenkungsteuerrecht der Vertragsparteien erge

(3) Bei unbeschränkter Vermögensteuerpflicht im Gebiet einer Ver· -b~n, gelten auch gegenüber d~n Finanzbehörden de~ jeweiligen an

tragspartei steht dieser Vertragspartei das ausschließliche Be- deren Vertragspa~tei. 
steuerungsrecht zu; bei unbeschränkter Steuerpflicht im Gebiet. 

beider Vertragsparteien gilt dies für die Vertragspartei, zu der 

der steuerpflichtige die engeren persönlichen und wirtschaftli-

chen Beziehungen hat (Mittelpunkt der Lebensinteressen) oder in 

.. 
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Artikel 32 

Info~ationsaustausch 

(1) Die Vertragsparte~en t~scnen die Informationen aus, die zut 
Ourchführung ihres Abgaben- und Monopolrechts erfotderlich sind, 

Zuständig filr den Införmatio.rtsaustausch sind der Bundesminister 

.der F.inanzen der Bundes~epublik Deutschland und. d:er Minist~r dei: 

Finanzen der Deutschen Demokratischen Republik und die von ihnen 

er111ächtigten· 'Behörden. Alle Informationen, . die eine Vertragspar~ 

tei erhalten hat, sind ebenso geheim zu halten wie die aufgrund 

ihres innerstaatlichen Rechts beschafften Informationen und dür~ 

fen nur den Personen oder Behörden (einschließlich der Gerichte 

und der Verwaltungsbehörden) zugänglich gemacht werden, die mit 

der Festsetzung oder Erhebung, der Vollstreckung oder Strafver

folgung oder mit der Entscheidung von Rechtsmitteln hinsichtlich 

der unter diesen Abschnitt fallenden Abgaben und Monopole befaßt 

sind. Diese Personen oder Behörden dürfen die Informationen nur 

für diese zwecke verwenden. Sie dürfen die InfQrmationen in ein~ 

öf:fentlichen Gerichtsverfahren oder in einer Gerichtsentscheidu111 . ' 

of'fenlegen. 

(Z) Absatz 1 verpfliehtet eine Vertragspartei nic:ht, 

- Verwaltungsmaßnahlllen durchzuführen, die von den Gesetzen und 

der Verwaltungspraxis dieser oder der anderen Vertragspartei 

abweichen, 

- Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder im übli

chen Verwaltungsverfahren dieser oder der anderen Vertrags

partei nicht beschafft werden können, 

- Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie-, 

Gewerbe- oder Berufsgeheimnis oder ein Geschäftsverfahren 

preisgeben würden oder deren Erteilung der öffentlichen Ordnung 

widerspräche. 
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Artikel 33 

Konsultationsverfahren 

(i) Die Vertragsparteien werden . sich bemühen, bei den Besitz- un_d 

verkehrsteuern eine Doppelbesteuerung durch Verständigung Uber 

eine sachgerechte Abgrenzung der Besteuerungsgrundlagen zu ver

meiden. Sie werden sich weiter bemühen, Schwierigkeiten oder 
' fel die sich bei der Auslegung oder Anwendung ihres Rechts zwei , -
Unter diesen Abschnitt fallenden Abgaben und Monopole im Verder 

hältnis zueinander ergeben, im gegenseitigen Einvernehmen zu be- · 

seitigen, 

(
2

) zur Herbeiführung einer Einigung im Sinne des vorstehenden 

Absatzes können der Bundesminister der Finanzen der Bundesrepublik 

oeutschland und der Minister der Finanzen der .Deutschen Demokra- · 

tischen Republik unmittelbar mitei~ander verkehren. 

A1.1fbau- der Finaniverwaltung 

(!) Die Deutsche t>emokrat.ische Republik schafft die itechtsgrunii• 

lagen fUr eine dreistutige Finanzverwaltung entsprechend dem Ge• 
setz über die Finanzverwaltung der . Bundesrepublik Deutschland mit 
den sich aus diesem Vertrag ergebenden Abweichungen und richtet 

die Verwaltu~gen entsprechend ~in. 

(2) Bis zur Errichtung der Währungs-, Wirtschafts- und Sozial

union werden vorrangig funktionsfähige Steuer- und Zollverwaltlllf

gßfl aufqebaüt. 
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:teapital v:t - Schlußbestilnmungen 

Artikel 35 

Völkerrechtliche Verträge 

Dieser Vertrag berührt nicht die von der Bundesrepublik Deutsch

land oder der Deutschen Demokratischen Republik mit dritten Staa

ten abgeschlossenen völkerrechtlichen Verträge. 

Artikel 36 

Überprüfung des Vertrages 

Die Bestimmungen dieses Vertrages werden bei grundlegender 

Änderung der. gegebenen Umstände überprüft. 

Artikel 37 

Berlin-Klausel 

Entsprechend dem Vie.rrnächte-Abkornmen vorn 3. September 1971 wird 

dieser Vertrag in Übereinstimmung mit den festgelegten Verfahren 

auf Berlin (West) ausgedehnt. 

Artikel 38 

Inkrafttreten 

Dieser Vertrag einschließlich des Gemeinsamen Protokolls sowie 

der Anlagen I - VIII tritt an dem Tag in Kraft, an dem die Regie

rungen der Vertragsparteien einander mitgeteilt haben, daß die 

erforderlichen verfassungsrechtlichen und sonstigen innerstaat

lichen.Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind. 

VER TRAU LI CH 

Entwurf 

GEMEINSAMES PROTOKOLL 

über Leitsätze 

12. Mai 1990 
16.00 Uhr/Red. I 
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In Ergänzung des Vertrages über die Schaffung einer Währungs-, 

Wirtschafts- und Sozialunion haben die Hohen Vert~agschließenden 

Seiten folgende Leitsätze vereinbart, die gemäß Artikel 4 

Absatz l Satz l des Vertrages verbindlich sind: 

A. Generelle Leitsätze 

l. 

I. Allgemeines 

Das Recht der Deutschen Demokratischen Republik wird nach 

den Grundsätzen einer freiheitlichen, demokratischen, fö

derativen, rechtsstaatlichen und sozialen Ordnung gestal

tet und sich an der Rechtsordnung der Eur_opäischen Gemein

schaften orientieren. 

2. Vorschriften, die den ·einzelnen oder Organe der staatli

chen Gewalt einschließlich Gesetzgebung und Rechtsprechung 

~uf die sozialistische Gesetzlichkeit, die sozialistische 

Staats- und Ges~llschaftsordnung, die Vorgaben und Ziele 

zentraler Leitung und Planung der Volkswirtschaft, das 

sozialistische Rechtsbewußtsein, die sozialistischen An

schauungen, d·ie Anschauungen der e ·inzelner Bevölkerungs

gruppen- oder Parteien, die sozialistische Moral oder ver

gleichbare Begriffe verpflichten, werden nicht mehr ange

wendet. Die Rechte und Pflichten der am Rechtsverkehr Be

teiligten finden ihre Schranken in den guten Sitten, dem 

Grundsatz von Treu und Glauben und dem Schutz des wirt

schaftlich schwächeren Vertragsteils vor unangemessener 

Benachteiligung. 

3. Genehllligungsvorbehalte sollen nur aus zwingenden Gründen 

des allgemeinen Wohls bestehen. Ihre Voraussetzungen sind 

eindeutig zu bestimmen. 

II. Wirtschaftsunion 

1. Wirtschaftliche Leistungen sollen vorrangig privatwirt

schaftlich und im Wettbewerb erbracht werden. 

- J -
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3. 

4. 

- 3 -

Die Vertragsfreiheit wird gewährleistet. In dia Freiheit 

· der wirtschaf.tlichen Betätlgung darf nur ao wenig wie m~g

lich eingegriffen werden . 

unternehmerische Entscheidungen sind frei von Planvorgaben 

(z.B. im Hinblick auf Produktion, Bezüge, Lieferungen, In

vestitionen, Arbeitsverhältnisse, Preise und Gewinnverwen

dung). 

private -Onternehmen und freie Berufe dürfen nicht schl@chtQr 

behandelt werden als staatliche und genossenschaftliche 

Betriebe. 

5 . Die Preisbildung ist frei, sofexn nicht aus zwingenden ge

samtwirtschaftlichen Gründen Preise staatlich festgesetzt 

werden. 

6. Die Freiheit des Erwerbs, der Verfügung und .der Nutzung 

von Grund und Boden und sonstiger Produktionsmittel ist 

für wirtschaftliche Tätigkeit zu gewährleisten. 

7 . Unternehmen im unmittelbaren ode; mittelbaren Staatseigen

tum sind nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit,tu 

führen. Sie sind so rasch wie möglich wettbewerblich 

zu strukturieren und soweit wie möglich in Privateig~ntum 

zu ' ilberführen. Dabei sollen insbesondere kleineren und 

mittleren Unternehmen Chancen eröffnet werden. 

- 4 -
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III. Sozialunion 
B· ~itsätze fUr einzelne Rechtsgebiete 

1. 

2. 

3. 

Jedermann hat das Recht, zur Wahrung und Förderung der 

Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bil, 

den, bestehenden Vereinigungen beizutreten, aus solchen 

Vereinigungen auszutreten und ihnen fernzubleiben. Ferne~ 

wird das Recht gewährleistet, sich in den Koalitionen zu 

betätigen. Alle Abreden, die diese Rechte einschränken, 

sind unwirksam . Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände 

sind in ihrer Bildung , ihrer Existenz, ihrer organisator\ 

sehen Autonomie und ihrer k oalitionsgemäßen Betätigung g, 

schützt. 

Tariffähige Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände müssen 

fr e i gebildet, gegnerfrei, auf übe r betrieblicher Grundlaq 

or ganisiert und unabh ä ng ig sein sowi e das geltende Tarif , 

recht a l s für sich verbindlich anerke nnen; f e rner müss e n 

sie in der Lage sein, durch Ausübe n von ~ruck auf den Ta, 

ri f partne,,;- zu einem Tarifabschl uß zu k omm en . 

Löhne und s ons tig e Arbeitsbe dingung en werd en nicht vom 

Staat, sonder n durc h fre i e Vereinbarung e n . v o n Gewe rks chaf · 

ten und Arbe itgeb e rverbänden festge l egt. So lang e die Vor 

a u sse tzu ngen h ierfUr nich t ' auf beiden Sei ten 9egeb en si~ 

sind Vere inbaru ngen h ier übe r zwischen Arbe itgeber und Be· 

t r iebsrat mög l ich. 

4. Rech t svorschr ift e n, die besondere Mitwirku ngsrechte de.s 

Fre ien Deuts chen Gewerkschaftsbundes, von Be_triebsgewerk· 

schaftsorga nisationen und betrieblichen Gewerkschaf t slei· 

tungen vorseh en, werden nic ht mehr angewend et . 

- 5 

1. 

3. 

L . Rechtspfl.ege 

Vorschriften werden nicht mehr angewendet, soweit sie die 
Mitwirkung von Kollektiven, gesellschaftlichen Organen, 

der Gewerkschaften, der Betriebe, von gesellschaftlichen 

Anklägern und gesellschaftlichen Verteidigern an der 

Rechtspflege und deren Unterrichtung Uber Verfahren 

regeln; das Recht der Gewerkschaften zur Beratung und Pro

zeßvertretung in Arbeitsstreitigkeiten bleibt unberührt . 

Vorschriften werden nicht mehr angewendet, soweit sie die 
Zusammenarbeit der Gerichte mit den örtlichen Volksvertre

tungen und anderen Organen, Uber die Berichtspflicht der 

Richter diesen gegenüber sowie Uber die Gerichtskritik 

regeln. 

oie Vorschriften Uber die Mitwirkung der Staatsanwalt
schaft an der Rechtspflege werden nur noch angewendet, 

~oweit sie ihre Mitwirkung im Strafverfahren und in 

Familienrechts-, Kindschafts- und EntmUndigungssachen 

betreffen. 

4. Die im Strafrecht der Deutschen Oemokratischen Republik 

auf die sozialistische Gesetzlichkeit sowie auf die sozia
listische Staats- und Gesellschaftsordnung bezogenen Grund

sätze . sowie Vorschriften, die der Verfestigung planwirt

schaftlicher Strukturen dienen, einer kUnftigen Vereini

gung beider de~tscher Staaten entgegenstehen oder Grund

sätzen eines freiheitlichen demokratischen Rechtss taats 

widersprechen , finden auf nach Inkrafttreten dieses Ver

trages begangene Ta ten k eine Anwendung . 

• 
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s. soweit Vorschriften des Straf gesetzbuches das so z ialistiscn~ 

Eigentum betreffen, finden sie auf Taten, die nach Inkraft-

. ""' treten dieses Vertrage~ begangen werden, keine Anwendung; 

die das persönliche oder private Eigentum betreffenden 

Vorschriften finden nach dem Inkrafttreten dieses Vertrages 

auch Anwendung auf das sonstige Eigentum oder Vermögen. 

6. soweit die in der Anlage II des Vertrages genannten Rege

lungen straf- oder bußgeldbewehrt sind und sich diese Be

wehrungsvorschriften nicht in das Sanktionensystem der 

Deutschen Demokratischen Republik einfügen , wird die Deut

sche Demokratische Republik diese Vor schriften ihrem Recht 

in mög_lichst weitgehender Angleichung an das Recht der 

Bundesrepublik .Deutschland anpassen. 

II. Wirtschaftsrecht 

1. Zum zwecke der Besicherung von Kredi ten werden in der 

Deutschen Demokratischen Republik gleichwe.rtige Rechte, 

insbesondere Grundpfandrechte, wie in der Bundesrepublik 

Deutschland geschaffen. 

2 . in der Deutschen Demokratischen Republik werden die Vor 

aussetzungen für einen freien Kapitalmarkt geschaffen. 

Hierzu gehört insbesondere die Frei gabe der Zinssätze und 

di~ Zulassung von handelbare n Wertpapieren (Aktien und 

Schuldverschreibung en) . 

3 . Es we rden die Voraussetzung en da f ür ges chaff e n, d a ß Ver 

waltungsakt e und s onst i ge Anordnungen der i n Artike l 3 

Satz 3 de s Vertrages . g enannten Behörden gegenüber Persone n 

mi t Sitz oder Wohnsitz in der Deutschen Demokrat i s c hen 

Republik - notfalls auch mit Zwangsmitteln - durchgesetzt 

werden können. 

- 7 -
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Da i& bestehende Versicherungsmonopol in der Deutschen 

Demokratisch e n Republik wird abgeschafft, die Prämienkon-

" trö!le· in den Versicherungszweigen, in denen -die Tarife .· 

nicht zum Geschäftsplan gehören , wird beseitigt und die 
geltenden Rec htsvorschrif~en und Anordnungen über die All

gemeine n Bedingungen ftir Versi c h e rungen werden aufgehoben. 

5 • Bestehende Hemmnisse im Zahlu ngs verkehr der Deutsche n 

Demokratisc h e n Republ ik werden b e sei t i gt; seine privat

recht l iche Ausgestalt ung wir d g eför dert . 

6 , oer Auße nwir t schaftsver k e hr ist grund s ä tzlich fre i . Be

schränkungen sind nur aus zwin genden gesamtwirtsch aft 

lichen Gr ünde n s owie a ufgrund v on zwischenst aatlichen Ver

einbarungen zu läss ig. Die Deuts c he Demokra tische Re publik 

wird das Außenhandelsmonopol aufheben . 

7 . zum zweck e der Gewinnung verglei chba rer Grund l ag en wi r d 

die Deu t sch e Demokrati s che Re publik i h r e Stat istiken an 

die der Bunde sre publik Deutsc h land anpassen und in Abstim

mung mit d em statistischen Bundes amt oder der Deutsc~~n 

Bunde s bank I nformationen n a ch den Maßstäb en der Bundes sta 

ti s tik a u s f olgenden Ber eichen ber eitstelle n : Arbei t smarkt , 

Preise , Produktion , Umsätze , Außenwirtschaft und Einzel

ha ndel. 

III. Baurecht 

Die Deutsch e Demokrat i sche Republ i k wird zur P l anungs- un d 

• Investitionssicherheit für baul i che Vorhaben ba ldmöglichst 

Rechtsgrundlagen schaf fen, die d em Baugesetzbuch und dem Raum

ordnungsgesetz der Bundesrepublik Deutschland e n tsprechen. 

- 8 -



1 

•• 8 -

IV. Arbeits- und Sozialrecht 

;. Arbeitgeber in der Deutschen Demokratischen Republik können 

mit Arbeitnehmern aus der Bundesrepublik Deutschland, die 

vorübergehend in der Deutschen Demokra tischen Republik be

schäftigt werden, die Anwendung bundesdeutschen Arbeits

rechts vereinbaren. 

2. Bei vorübergehenden Beschäftigung von Arbeitskräften 

werden Befreiungen von der sich aus einer Beschäftigung 

ergebenden Versicherungspflicht in der Sozia·lversicherung 

ermöglicht, wenn eine Versicherung unabhängig von dieser 

Beschäftigung besteht. 

3 . Die Vorschriften der Deutschen Demokratischen Republik 

über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeit

nehmer werden innerhalb einer angemess~nen Übergangszeit an 

das in der Bundesrepublik Deutschland geltende Arbeits

schutzrecht angepaßt. 

4. Die Deutsche Demokratische Republik wird .bei einer Ände

rung der gesetzlichen Mindestkündigungsfristen für Arbeits 

verhältnisse die in der Bundesrepublik Deutschland die 

für Arbeiter und Angestellte jeweils geltenden gesetz

lichen Mindestkündigungsfristen nicht überschreiten. 

5. Die Deutsche Demokratische Republik wird für das Recht zur 

fristlosen Kündigung von Arbeitsverhältni~sen aus wichtigem 

Grund eine gesetzliche Regelung ' schaffen, die den§§ 626, 

628 des Bürgerlichen Gesetzb_uches entspricht. 

VERTRAULICH 

12 . Mai 1990 
16.00 Upr/Red. I 

Entwurf 

BestillU:lungen Uber die Währungsunion 

und über die Währungsumstellung 

Anlage I 
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F~~ ~ie Erriqhtung der W~rungsunion und die Währungsumstellung . 

_ gelt;en gemäß Artikel .3 -$atz 1 .des Vertrages di e,·nachfolge nd au:e, 

. "" ,-.~ geführten .. vereinbarten Bestimmung_en: · ·. ·· · ' ·: . ·:: ~ ... ,. \.) - : 

1. Abschnitt: Bestimmungen zur Einführung der Währung der 

Deutschen Mark in der Deutschen Demokratischen 

Repu)Jlik 

Artikel 1 

Einführung der Währung der Deutschen Mark 

., (1) . . Mit Wirkung vom 1. Juli 1990 .. wird.-.die Deutsche Mark als

Währung in der Deutschen Demokratischen Republik eingeführt. 

Ihre Rechnungseinheit bildet die Deutsche Mark, die in hundert 

Deutsche Pfennig eing'eteil t ist . 

(2) Alleinige gesetzliche Zahlungsmittel sind vom 1. Juli 1990 

die von der Deutschen Bundesbank ausgegebenen, auf Deutsche Mark 

lautenden Banknoten und die von der Bundesrepublik Deutschland 

ausgegebenen, auf Deutsche Mark oder Pfennig lautenden Bundes

münzen. 

(3) Die von der Deutschen Bundesbank ausgegebenen Banknoten sind 

unbeschränkte gesetzliche Zahlungsmittel. Die von der Bundes

r epublik Deutschland ausgegebenen Bundesmünzen sind mit der Maß

gabe gesetzliche Zahlungsmittel, daß niemand verpflichtet ist, ' 

auf Deutsche Mark lautende Münzen im Betrag von mehr als 

2 0 Deutsche Mark und auf Deutsche Pfennig lautende Münzen im Be· 

trag von mehr als 5 Deutsche Mark in Zahlung zu nehmen. 

[ ( 4) ••• ] 

- 3 • 
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) 
oer Bundesminister der Finanzen der Bundesrepublik Deutschland 

(5 . 
d die Münzstätte der Deutschen Demokratischen Republik in die 

~ir • 
·stgung· ·vori "13undesmünzen 'zu ·den· -üblichen Bedingungen einsch!!llten:, .. · " ·· 

. pr<> 

n die Deutsche Demokratische Republik sich hierzu bereit er
~en 

Jcllirt. 

Artikel 2 

Umbenennung 

wo in Gesetzen, Verordnungen, Anordnungen, gerichtlichen Ent

scheidungen·, Verwaltungsakten, ·Verträgen und sonstigen rechtsge

schäftlichen Erklärungen die Rechnungseinheit Mark der Deutschen 

oemokratischen Republik verwendet wird, tritt vorbehaltlich be

sonderer Vorschriften an die Stelle dieser Rechnungseinheit ~ie 

Rechnungseinheit Deutsche Mark. Die Regelung der Umstellung von 

auf Mark der Deutschen Demokrati_schen Republik lautenden Vertlind

lichkeiten und Forderungen auf Deutsche Mark wird davon nicht be

rührt. 

Artikel J 

Genehmigungsvorbehalt 

oas Eingehen von Verbindlichkeiten in einer anderen Währung als 

in Deutsche Mark durch Personen in der Deutschen Demokratischen 

Republik gegenüber Personen in der Bundesrepublik Deutschland 

oder in der Deutschen Demokratischen Republik bedarf der Geneh

migung. Das gleiche gilt für auf Deutsche Mark lautende Verbind

lichkeiten, deren Betrag durch den Kurs einer anderen Währung 

oder den Preis von Gold oder anderen Gütern oder Leistungen be

stimmt werden soll. Ober die Genehmigung entscheidet die Deutsche 

Bundesbank. 
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Artikel 4 

Stundung 

Alle auf Mark der Deutschen Demokratischen Republik lautenden 

Verbindlichkeiten werden ab Inkrafttreten dieser Bestimmung gemäe 

Artikel 11 dieser Anlage bis zum Ablauf des 7. Juli 1990 gestun

det. 

2. Abschnitt: Währungsumstellung in der Deutschen Demokratischen·, 

Republik 

Artikel 5 

Tag der Umstellung; Abwicklung über Konten bei Geldinstituten 

(1) Die am Tage des Inkrafttretens dieser Bestimmungen den in 

Absatz 3 genannten Personen oder Stellen gehörenden, auf ~ark der 

Deutschen Demökratischen Republik lautenden Banknoten und auf 

Mark der Deutschen Demokratischen Republik und Pfennig lautenden 

Milnzen können bis zum 6. Juli 1990 für Zwecke der Umstellung auf 

ein Konto bei einem Geldinstitut in der Deutschen Demokratischert 

Republik eingezahlt werden. 

(2) Die in Absatz 3 genannten Personen oder Stellen können bis 

zum 6. Juli 1990 die Umstellung ihrer auf Mark der Deutschen 

Demokratis.chen Republik lautenden Guthaben bei Geldinstituten in 

der Deutschen Demokratischen Republik bei einem kontoflihrenden 

Geldinstitut beantragen. 

(3) Zur Einzahlung und Antragstellung sind - mit Ausnahme der 

Geldinstitute - alle natürlichen oder juristischen Personen oder 

sonstigen Stellen berechtigt, deren Wohnsitz, Sitz oder Ort der 

Niederlassung sich in der Deutschen Demokratischen Republik be

findet. Diese Personen oder Stellen haben mit der Abgabe des Um

stellungsantrags zu versichern, daß die von ihnen zur Umstellung 

angemeldeten Guthaben weder unmittelbar noch mittelbar durch Ein· 

- 5 -
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zahlung .von auf .Mark der Deutschen Demokratischen Republik lau

tenden Banknoten oder Münzen begründet wurden, die unter Verstoß 

.gegen .. die··· Devisenvorschr'iften · der Deutschen Demokratischen---=•:·.~i·.:, ·:.:,·~ · :-::· 

Republik in deren Gebiet eingeflihrt oder erworben wurden. 

(4) Na türliche oder juristische Personen oder sonstige Stellen, 

aeren Wohnsitz oder Sitz sich außerhalb der Deutschen Demokra

tischen Republik befindet, können bis zum 13 . Juli bei dem fUr 
sie kontoführenden Geldinstitut in der Deutschen Demokratische n 

Republik beantragen, daß ihre· ·auf Mark der Deutschen Demokra

tischen Republik lautenden Guthaben umgestellt werden. Absatz 3 

satz 2 gilt entsprechend. 

(5) Natürliche Personen, deren Wohnsitz sich außerhalb der~· 
oeutschen Demokratischen Republik befindet und die sich zum Zeit
punkt der Währungsumstellung in der Deutschen Demokratischen 

Republik aufhalten, können in ihrem Besitz befindliche, au,f Mark 
der Deutschen Demokratischen Republik lautende Ban.knoten und MUn-

. zen in die ursprüngliche Währung bis zum 6. Juli 1990 bei ~inem 

Geldinstitut in der Deutschen Demokratischen Republik zu den am 
30. Juni 1990 gültigen. Devisenumrechnungssätzen zu~Ucktauschen, 

wenn deren rechtmäßiger Erwerb durch sie bei einem Geldinstitut 

in der Deutschen Demokratischen Republik nachgewiesen wird. 

(6) Mit Ablauf der in den Absätzen 1, 2, 4 und 5 genannten Fristen 
können Ansprüche aus Banknoten und Münzen, die nicht auf ein 
Konto bei einem Geldinstitut in der Deutschen De~okratischen 

Republik eingezahlt wurden., und Ansprüche aus nicht angemeldeten 

Guthaben bei Geldinstituten in der Deutschen Demokratischen 

Republik nicht mehr geltend gemacht werden . 

(7) Gegen die Versäumung der in den Absätzen 1, 2 und 4 genannten 

Fristen können natürliche Personen bis zum 30 . November 1990 Wie

dereinsetzung in den vorigen Stand beantragen. Einern Antrag auf 

Wiedereinsetzung in den vorigen . Stand ist zu entsprechen, wenn 

der Antragstelle~ glaubhaft macht, daß er ohne sein Verschulden 

außerstande war , rechtzeitig die Umstellung seines Guthabens bei 

einem Geldinstitut zu beantragen oder Banknoten und Münzen auf 
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.ein Konto bei einem Geldinstitut einzuzahlen •. 

zung muß binnen einer zweiwöchigen Frist seit 
Die Wiedereinset- 1110}cratischen Republik l Deutsche Mark gutgeschrieben wird. Gut ... · 

- .pe 
Behebung des Hin- ~en der in Satz 1 genannten Personen oder Stellen; die nach dem -, t,a,.., 

,,,,~ dernisses , .. bei dem kontoführenderr·-~eldinstitut · beantragt·<werden. 

Artikel 6 

Umstellung von Guthaben bei Geldinstituten 

(1) Natürliche Personen mit Wohnsitz in der Deutschen 

Demokratischen Republik können bei ein.em für sie kontoführenden 

Geldinstitut beantragen, daß ihnen für ein Guthaben bis zum nach, 

folgend aufgeführten Betrag in Mark der Deutschen Demokratische~ 

Republik für l Mark der Deutschen Demokratischen Republik 
l Deutsche Mark gutgeschrieben wird: 

- natürliche Personen, die nach dem 1. Juli 1976 geboren sind, 
bis zu 2.000 Mark, 

- natürliche Personen, die zwischen dem 2. Juli 1931 und dem 
1. Juli 1976 geboren . sind, bis zu 4.000 Mark, -

- natürliche Personen, die vor dem 2. Juli 1931 geboren sind, bis 
zu 6 .• ooo Mark. 

Der Antrag kahn nur einmalig bei einem Geldinstitut gestellt wer
den. 

(2) Guthaben natürlicher Personen, soweit sie die in Absatz 1 

aufgeführten Beträge in Mark der Deutschen Demokratischen Republ' 

überschreiten ~ sowie Guthaben juristischer Personen oder sonsti

ger Stellen werden in der Weise umgestellt, daß filr 2 Mark der 

Deutschen Demokratischen Republik 1 Deutsche Mark gutgeschrieben 
wird. 

(3) Am 31. Dezember 1989 bestehende Guthaben natürlicher oder 

juristischer Personen oder stellen, deren Wohnsitz oder sitz sich 

außerhalb der Deutschen De~okratischen Republik befindet, werden 

in der -Weise umgestellt, daß für 2 Mark der Deutschen 

.. 
1

.1: '-·i)ez'ember 1989 entstanden sind,· ·werden ··lrt . der Wefi;e ·umge.:.:· .- ~;.; · 
,,.· J • 

stellt, daß für 3 Mark der Deutschen Demokratischen Republik· 

1 oeutsche Mark gutgeschrieben wird. 

( 4 ) . u111gehungsgeschäfte sind nichtig. 

Artikel 7 

umstellung von auf Mark der Deutschen Demokratischen Republik· · 
· lautenden Verbindlichkeite~ und 'Forderungen · 

auf Deutsche Mark; 

DM-Eröffnungsbilanz 

S 1 

(1) vorbehaltlich der Regelung in Absatz 2 und •3 werden alle;auf 
Mark der Deutschen Demokratischen Republik lautende Verbindlich

keiten und Forderungen, die vor dem 1. Juli 1990 begründet wurden 
oder die nat:h den vor dem Inkrafttreten dieser Bestimmungen in 
Geltung gewesenen Vorschriften in Mark der Deutschen Demokratischen 
Republik zu erfüllen gewesen wären, mit der Wirkung auf Deutsche 
Mark umgestellt, d~ß der Schuldner an den Gläubiger für 2 Mark 

der Deutschen Demokratischen Republik l Deutsche Mark zu zahlen 

hat. 

(2) Abweichend von Absatz 1 werden folgende·, auf Mark der 

Deutschen Demokratischen Repub.lik lautende Verbindlichkeiten und 

Forderungen mit der Wirkung auf Deutsche Mark umgestellt, daß der 

Schuldner filr l Mark der Deutschen Demokratischen Republik 

1 Deutsche Mark zu zahlen hat: 

1. Löhne und Gehälter in der Höhe der am 1. Mai 1990 geltenden 

Tarifverträge sowie Stipendien, die nach dem 30. Juni 1990 

fällig werden. 
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2. Renten, die - nach dem 30. Juni 1990 fällig werden. Die Regelun, 

gen in Artikel 20 des Vertrages bleiben unberührt. 

Mieten und Pachten sowie sonstige regelmäßig wiederkehrende 3
• d' h dem 30 Juni 1990 fällig werden mit Aus-zahlungen, ie nac • 

nahme wiederkehrender Zahlungen aus und in Lebensversicherun, 

gen und privaten Rentenversicherungen. 

(J) FÜr auf Mark der Deutschen Demokratischen Republik lautende 

Forderungen. der in Artikels Absatz 3 und 4 genannten.Personen 

Guthaben bei Geldinstituten gilt Artikel 6 oder Stel·len aus 

dieser Anlage. 

S 2 

ü d t verbindlichkei t verliert (1) Eine vor dem 1. Juli 1990 begr n e e 

nicht dadurch die Eigenschaft einer auf Mark der Deutschen . 

Demokratischen Republik lautenden Verbindlichkeit, daß der ~läu

biger die Rechnung für die von ihm vor diesem Zeitpunkt bewirkte 

Gegenleistung erst nach dem 30. Juni 1990 vorlegt. 

(2) Am 30. Juni 1990 noch nicht vollständig abgewickelte Zah

lungsvorgänge zwischen zwei Konten bei Geldinstituten sind auf 

beiden Konten auch nach dem 30. Juni 1990 zunächst in Mark der 

Deutschen Demokratischen Republik zu verbuchen und in die Berech· 

nung des G?thabens einzubeziehen, 

tragt wurde. 

§ 3 

für das die Umstellung bean-

blik wird innerhalb von drei (1) Die Deutsche Demokratische Repu 

Monaten nach Inkrafttreten dieses Vertrages ein Gesetz über die 

Eröffnungsbilanz in Deutscher Mark und die Kapitalneufestsetzung 
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erlassen, das für alle Kaufleute u~d juristische Personen ein
-schließlich der Kombinate, Kombinatsbetriebe· und volkse i genen Be- · 

..~-,triebe mit Sitz ii, der ··Deutschen· OelDokratisctt:en- :R·epubl i k· gilt~"·· .... ·· · 

(2) Das Gesetz hat folgende Grundsätze zu berücksichtigen: 

a) Die Vermögensgegenstände und Schulden sind in der Eröffnungs
bilanz neu zu bewerten. 

b) Bei der Neubewertung dürfen die Wiederbeschaffungs- oder Wie-

. _derherstellungskosten (Neuwert) zum Stichtag der Eröffnungs_

bilanz nicht überschritten werden. Dabei ist von dem Neuwert 
ein Wertabschlag vorzunehmen, der die zwischenzeitliche Nut

zung-des Vermögensgegenstandes und den technischen Fortsc~itt 

berücksichtigt (Zeitwert). Die in der Eröffnungsbilanz ange
setzten Werte gelten für die Folgezeit als Anschaffungs• oder 
Herstellungskosten. 

c) vorbehaltlich der Absätze l und 2 sind die Vorschriften-d•a 

Dritten Buches des Handelsgesetzbuches der Bundesrepubl.ik 

Deutschland, soweit diese Vorschriften für alle Kaufleute i,9al
ten, zu beachten. 

d) Das Verbot der Aktivierung selbst geschaffener imm_aterieller 

Vermögensgegenstände ist auch zu beachten, wenn das Unterneh

men vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz in eine private . 
Rechtsform umgewandelt worden ist. 

e) Regelungen über Ausgleichsposten oder sonstige Bilanzierungs

hilfen zur Vermeidung einer Oberschuldung oder zur Kapita.lneu- :, 

festsetzung dürfen nur mit Zustimmung der Bundesregierung der . 

Bundesrepublik Deutschland getroffen werden. Gleiches gilt für 

Vorschriften über Ausgleichsforderungen gegenüber der Treuhand

anstalt oder gegenüber anderen öffentlichen Stellen. 

f) Grund und Boden sind zum aktuellen Verkehrswert zu bewerten. 

- 10 -
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Artikel 8 

Besondere Vorschriften- für.Geldinstitute 

und Außenhandelsbetriebe 

S 1 

- 11 -

.·· (2 ) Vom 1 . Juli 1990 an dürfen in der Markrechnung der Geldineti- •:.

.,.--tute , nur noch diejenigen _Buchungen vorgenommen werden_, die durch 

,.,.diesen Vertrag oder durch Regelungen; : dfe ·aufgrund · ·einer' dÜrclt~: ·· ·'-'- · ·. · 

diesen Vertrag eingeräumten Ermächtigung erlassen·we rden, zuge-

1assen sind. Zugelassen sind auch die Buchungen, die der förmli

chen Erstellung der Schlußbilanz dienen. 

Für die Umstellung von ·auf Mark der Deutschen Demokratischen (3) Vom 1 . Juli 1990 an haben die Geldinstitute ihre Bücher in 

Republik lautenden Verbindlichkeiten und Forderungen vonGeldin, oeutscher Mark zu führen und alle neuen Geschäftsvorfälle in -

stittiten· mit ·sitz in der Deutschen Demokratischen Republik ein.:. · oeutscher·· Mark zu verbuchen. ··/!:; ·.;. · 

schließlich Forderungen aus Guthaben bei anderen Geldinstituten 

in ·d~r ·oeutschen Demokratischen Republik gelten Artikel 7 § 1 Ullij . (4) Zur Durchf.ührung der Währungsumstellung errichtet die .. beutscha 

§ 2 dieser Anlage. oemokratische Republik ein~n Ausgleichsfonds. Zur Errechnung der : 

den Geldinstituten und den .i'l.ußenhandelsbetrieben na~h s 4 zuste-

S 2 

(1) Die in S 1 bezeichneten Geldinstitute - ausgenommen die 

Staatsbank der Deutschen Demokratischen Republik - sind ver

pflichtet, die im Zusammenhang mi.t der Einführung der Währung der 

Deutschen Mark und der Währungswnstellung entgegengenommenen 

sowie die in ihrem Kassenbestand befindlichen, auf Mark der 

Deutschen Demokratischen Republik lautenden Banknoten und MUnzen 

auf ihr Konto bei der Staatsbank der Deutschen Demokratischen 

Republik einzuzahlen. 

(2) Die in Absatz 1 bezeichneten Geldinstitute erhalten vorbe-

henden Forderungen gegen den Ausgleichsfonds und ihrer Verbind

lichkeiten gegenüber dem Ausgleichsfonds haben diese eine:kw.)son

det'e Umstellungsrechnung zu e rstellen, aus der · allei aus der Ein

führung der Währung der Deutschen Mark in der Deutschen 

oemokratischen Republik und der Währungsumstellung in der 

oeutschen Demokratischen Republik unmittelbar hervorgehenden, auf 

oeutsche Mark laut-enden Aktiva und Passiva ersichtlich sind . 

sämtliche Buchungen der Umstellungsrechnung sind unabhängi~~a- · 

von, wa_nn die Umstellung des einzelnen Bilanzpostens tatsächlich 

vorgenommen wird, · auf den 1. Juli 1990 zu valutieren. Die U~stel

lungsrechnung gilt als Eröffnungsbilanz auf den 1. Juli 1990. 

haltlich einer besonderen Regelung gemäß S 3 Absatz 5 eine Gut- (5.) Für die Berücksichtigung der Kassenbestände der Geldinstitute 

schrift durch die Staatsbank der Deutschen Demokratischen an auf Mark der Deutschen Demokratischen Republik lautenden Bank

Republik. Die hierdurch entstehenden Guthaben werden ebenfalls in noten und Münzen in der Umstellungsrechnung gelten die von der 

der Weise umgestellt, daß für 2 Mark der Deutschen Demokratischen Deutschen Bundesbank zu erlassenden Regelungen und Anordnungen. 

Republik 1 Deutsche Mark gutgeschrieben wird. 

§ 3 

(1) Die in Mark der Deutschen Demokratischen Republik g e führten 

Bücher der Geldinstitute sind auf den 30. J uni 1990. durch eine 

Markschlußbilanz nebst Gewinn- und Verlustre chnung abzuschließen. 

- 11. -

§ 4 

(1 ) Den Geldinstitute·n und den Außenhandelsbetrieben wird, soweit 

ihre Vermögenswerte in Anwendung der Bewertungsvorschiiften des 

Ori tten Buches des Handelsgesetzbuches zur Dec kung der aus der 

EinfUhrung der Währung der Deutschen Mark und der Währungsumstel-

- 12 -
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lung· ·rn der ·oeutschen Demokratischen Republik hervorgehenden Ve~, 

bindlichkeiten nicht ausreichen·, beginnend mit dem 1. Juli 1990 

ei:rie 've:i:zinslich~ Forde~ung gegen den Ausgiefohsfonds zuget~ilt· . ,, 
Die Zinsen sind vierteljährlich nachträglich fällig. Der jeweili, 

ge Zinssatz entspricht dem Angebotssatz für Einlagen in Deutschet 

Mark unter Banken für einen der Zinsperiode entsprechenden Zeit, 

raUl:1 in Frankfurt (3-Honats-FIBOR)*). 

(2) Die Zuteilung dieser Forderungen an die Geldinstitute ist 60, 

zu bemessen, daß die Vermögenswerte ausreichen, um neben den aus 

der Einführung der Währung der Deutschen Hark und der Währungsum, 

stellung in der Deutschen Demokratischen Republik hervorgehenden 

Verbindlichkeiten ein Eigenkapital in der Höhe auszuweisen, daß 

es mindestens 4 % der Bilanzsumme und die Auslastung des Grund

satzes I gemäß§ 10 des Gesetzes über das Kreditwesen höchstens 

das Dreizehnfache beträgt. Die Zuteilung dieser Forderungen an 

die Außenhandel°sbetriebe ist so zu bemessen, daß die Vermögens

werte ausreichen, um die aus der EinfUhrung der Währung der 

Deutschen Mark und der Währungsumstellung in der Deutschen 

Demokratischen Republik hervorgehenden Verbindlichkeiten zu 

decken. 

(3) Der Ausgleichsfonds hat die Forderungen beginnend mit dem 

1. Juli 1995 jährlich nachträglich in Höhe von 2,5 % des Nennwer

tes zu tilgen. 

(4) Die Forderungen der Geldinstitute und der Außenhandelsbe

triebe gegen den Ausgleichsfonds sind in den Bilanzen zum Nenn

wert einzusetzen. 

(5) Soweit die Vermögenswerte eines Geldinstituts die aus der 

Einführung der Währung der Deutschen Mark und der Währungsumstel~ 

*) Der Zinssatz wird am zweiten Geschäftstag in Frankfurt am Main 
vor dem Beginn einer Zinsperiode entsprechend§ 2 Absatz 3 der 
Bedingungen für die Anleihe der Bundesrepublik Deutschland von 

. 1990 (Wertpapier-Kenn-Nummer 113-478) ohne den darin vorgesehe
nen Abschlag vierteljährl i ch festgestellt. 

- 13 -
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1
ung- in der Deutschen Demokratischen Republik hervorgehenden Ver

J:Jindlichkei ten sowie ·das· Eigenkapitäl · gellläß:' .llli'satz · 2 !lberschrei·-

. ten, wird dem Ausgleichsfonds gegen dieses eine gemäß Absatz 1 

ve:.zinsliche Forderung zugeteilt. Soweit die Vermögenswerte eines 

Außenhandelsbetriebes die aus der Einfilb.rung der Währung der 

pe~tschen Mark und der Währungsmnstellung in der Deutschen Demo

)(ratischen Republik hervorgehenden Verbindlichkeiten überschrei

ten, wird dem Au~gleichsfonds gegen diesen :}ne gemäß Absatz l 

verzinsliche Forq.erung zugeteilt. Absätze 2"'bis :4 gelten entspre

chend. 

(6)· soweit die dem Ausgleichsfonds gemäß ~.bsatz 5 zugeteilten 

Forderungen nicht zur Deckung seiner Verbindlichkeiten gemäß 

Absatz l ausreichen, wird_ ihm eine gemäß Abs.atz 1 verzinsliche 

Forderung gegen die Deutsche Demokratische Republik in . e.ntspre

chende.r Höhe zugeteilt . Absätze 3 und 4 gelten entsprechend. 

S 5 

oie zuständige Stelle der Bundesrepublik Deutschland kann ·nach 

Anhörung der Deutschen Bundesbank durch Rechtsverordnung das 

Nähere .über die Aufstellung, Prüfung und Bestätigung der Umstel :.. 

'1ungsrechnung sowie über das Verfahren der Zuteilung und des Er

werbs der .l\usgleichsforderungen regeln. 

§ 6 

Vor einer Bestätigung der Umste'lungsrechnung sind Beschlüsse und 

Anordnungen über eine Gewinnverwendung nichtig. 

- 14 -



·- 14 -

Artikel 9 

Überprüfung und Sperrung_ 

Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik wird v e ran. 

lassen, daß ihre zuständigen Organe der Strafverfolgung be i hin. 

reichenden Anhaltspunkten eine Überprüfung v on Guthaben a u f Bank_, 

konten hinsichtlich der Rechtmäßigkeit ihres Erwerbs und gegebe. 

nenfalls eine Sperrung von Konten vornehmen. 

Artikel 10 

· Ermächtigung zum Erl'aß von Ausführungsbestimmungen 

( 1) ,Die Deutsche Bundesbank wird ermächtigt, in Wahrung ihres ge. 

setzlichen Auftrages die zur Durchfllhrung der in diesem Vertrag 

getroffene.!: Vereinbarungen erforderlichen Regelungen und Anord

nungen nach pflichtgemäßem Ermessen zu erlassen, soweit nicht in 

diesem Vertrag ausdrücklich eine andere Zuständigkeit begründet 

ist. 

(2) Die. Deutsche Bundesbank und von ihr beauftragte Personen und 

Einr i chtungen sind befugt, von den Geldinstituten und den Mit- ,. 

gliedern ihrer Organe Auskünfte über alle Geschäftsangelegenhei~ 

ten sowie die Vorlegung der Bücher und Schriften zu verlangen und 

· auch ohne besonderen Anlaß Prüfungen vorzunehmen, um sich von det 

Einhaltung der im zusanunenhang mit der Einführung der Währung der 

Deutschen Mark und der Währungsumstellung erlassenen Bestimmun gen 

zu überzeugen . Die Bediensteten der Deutschen Bundesbank und d1e 

von ihr beauftragen Personen können hierzu die Geschäftsräume de 

Geldinstitute betreten; ein entgegenstehendes Grundrecht wird in 

soweit eingeschränkt. 

Artikel 11 

Schlußbestinunungen 

Die Bestimmungen zur Einführung der Währung der Deutschen Mark 

und zur Währungsumstellung in der Deutschen Demokratischen Repub 

treten am 1. Juli 1990 in Kcaft. 

- 15 
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. ~ i tt : Zuständigkeiten-· u nd Befugnisse· der De u tsc hen 

Bundesbank in der Deut.sehen Demokrat i schen 

Republik 

Artikel 12 

Tätigkeit der Deutschen Bundesbank 

filr die Tätigkei ~ der Deutschen Bundesbank als Währungs- und 

110tenbank des Währungsgebietes gelten:.- nach: Maßgabe des Gesetzes 

ilb~r die Deutsche Bundesbank in der jeweils geltenden Fassung 

insbesondere folgende Bestimmungen: ... 
_ oie Deutsche Bundesbank richtet in Berlin eine dem Direktorium 

der Deutschen Bundesbaruc unterstehende vorläufige Verwaltungs

stelle mit bis zu fünfzehn Filialen in der Deutschen 

oerookratischen Republik ein; die für die Geschäfte mit" Kredit

instituten in der Deutschen Demokratischen Republik sowie mit 

der Deutschen Demokratischen Republik und ihren öffentlichen 

Verwaltungen zuständig ist. Die vorläufige Verwaltungsstelle 

wird von einem Mitglied des Direktoriums der Deutschen Bundes

bank geleitet. Bei ihr wird ein beratendes Gremien eingerich

tet , das aus bis zu zehn von der Regierung der Deutschen 

Demokratischen Republik benannten Mitgliedern besteht. Die Mit

glieder werden für die Dauer von drei Jahren berufen, Höchstens 

die Hälfte der -Mitglieder soll aus den verschiedenen Zwe~gen 

des Kredit~.ewerbes, die übrigen M-ifglieder sollen aus der ge

werblichen Wirtschaft, dem Handel, der Landwirtschaft sowie der 

Arbeiter- und Angestelltenschaft kommen . 

Das Gremium berät mit dem Leiter der Vorläufigen Verwaltungs

stelle über Fragen der Währungs- und der Kreditpolitik, des 

Bankwesens und der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. 

- Die Deutsche Demokratische Republik stellt der Deutschen Bun

desbank die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Be

triebsstellen der Staatsbank sowie gegebenenfalls weitere 

Grundstücke und Gebäude zur Nutzung fUr ihre Filialen zur Ver

fügung. 

- 16 -
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- Die Deutsche Bundeisbank darf der Deutschen Demokrati schen 

Republik Kassenkredit bis zur Höhe von 800 Millionen 
Deutsche Mark g~währen. : : 

- Di e Verpflichtung zur Einlage flüssiger Mittel gilt auch für 

die Deutsche Demokratische Republik und deren Gebietskörper
s c ha f t en. 

- Die Deutsche Demokratische Republik einschließlich ihrer Ge

bietskörperschaften sowie die Deutsche Reichsbahn . und die 

Deutsch·e Post werden Anle1hen; Schatzanweis ungen und Schatz

wechsel in erster Linie durch d i e Deutsche Bundesbank-, anderen.
f a lls im Benehme n mit ihr ~ege ben. 

Artike l 13 

Zusammena rbeit 

Die Deutsche Bundesbank arbeitet mit der Regierung der Deut schen 

Demo~ratischen Republ ik in Angelegenheiten vcn währungspoliti

scher Bedeutung eng zusammen. Der jeweils zus tändige Minister der 

Regierung der Deutsc hen Demokratischen Republik wird zu Sitzungen 

des ·ze~tralbankrats in Fragen der Ge l d- und Währungspolitik einge

laden. Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik· __ wird 

der Deutsc hen Bundesbank die j eni ge Unterstützung und Hilfe ·gewäh

ren, die diese zur Wah.rnehmung ihrer Aufgabe n benöt igt. 

Art ikel 14 

Entsendung von Mi tarbeiter n 

(1 ) Die Deutsche Bundes bank i s t be rechtigt, Mi tarbeiter zur 

Durchführung ihrer Auf gaben i n die Deutsche Demokratisc he 
Republik zu ents enden . 
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) oer ·-Deutschen Bundesbank werden in der ·Deutschen · Demokratischen · 

;:publik die folgenden Rechte gewährt: 

., 1111verlet:.H.ic:hlt~it der R~umlichkeiten der tleu.:tsc!ien Sundesbal'lk, 

ihres Schriftverkeh~s und Gestat~ung des freien Verkehrs f{hs 

~tlfc~e 2.w@e.ke, 

.. gchutz der Dienststellen der Deutschen Bundesbank d~ch s-t;aat• 

1iche Organe der Deutschen ~emokratischen Republik (insbeson

dere Polizeiorgane), 

.. Berechtigung der Mitarbeiter der Deutschen ~undesbank, in Aus
übung ihres Dienstes Wafferi zu tragen, 

(3) Mit Arbeitnehmern, die nicht von der Deutschen Bundesbank 

entsandt worden sind, kann die Deutsche Bundesbank vorübergehend 

aweichend von den geltenden gesetzlichen oder tariflichen !~ege -

1ungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokra

tisahen Republik Arbeitsverträge abschließen, die den Besonder

heiten der Deutschen Demokratischen Republik Rechnung tragen . Das 

aundespersonalvertretungsgesetz findet bis auf weiteres keine An
wendung auf 'die vorläufige Verwaltungs~telle und deren Filialen, 
die nach Artikel 12 dieser Anlage eingerichtet werden. 



VERTRAULICH 

12. Mai 1990 
10.JO Uhr/Red. X 

Entwurf 

Von der Deutschen Demokratischen Republik 

in Kraft zu setzende Rechtsvorschriften 

Anlag• II 
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A1lgemeines 

1. Gemäß Artikel 3 Satz 2 des Vertrages setzt die Deutsche 

Demokratische Republik bis zwn Zeitpunkt seines Inkraft, 

tretens die nachfolgend aufgeführten· Gesetze oder Teile 

von Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland in ihrer 
9 e1, 

tenden Fassung in Kraft und erläßt die erforderlichen~ 

tlbergangsvorschriften. 

Die Inkraftsetzung der Gesetze oder Teile von Gesetzen 

gemäß Absatz 1 erfaßt auch die zu ihrer Durchflihrung er, 

lassenen Rechtsverordnungen sowie die Regelungen und 

Anordnungen der Deut schen Bundesba~, des Bundesaufsicht, 

samtes für das Kreditwesen und des Bundesaufsichtsamtes 

!Ur das Versicherungswesen. 

Soweit diese Gesetze und Rechtsverordnungen auf andere 

Rechtsvorschriften verweisen, ist zwischen den Vertrags

parteien festzulegen, welche vergleichbaren Rechtsvor

schriften der Deutschen Demokratischen Republik an deren 

Stelle treten oder ob die in Bezug genommenen Vorschrif

ten der Bundesrepublik Deutschland Anwendung finden. 

2. Nach Inkrafttreten des Vertrages gelten Änderungen der 

nachfolgend aufgeflihrten Gesetze oder Teile der Gesetze 

der Bundesrepublik Deutschland in der jeweils geltenden 

Fassung auch in der Deutsc~en Demokratischen Republik. 

Diese Geltung erstreckt sich auch auf_ Änderungen der auf

grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen sowie 

auf Än~erungen der Regelungen und Anordnungen der 

Deutschen Bundesbank, des Bundesaufsichtsamtes für das 

Kreditwesen und des Bundesaufsichtsamtes filr das Ver

sicherungswesen. 

- 3 

oie Bundesrepublik Deutschland wird die Deutsche Demokra
tische Republik bei der Vorbereitung von Xnderungen zu 

· · ·Gesetzen und RechtsverordnÜngen'" 1.m Sinne dieser 'Anlage 

unterrichten und ihre Stellungnahme einholen. 

Die Deutsche Demokratische Republik wird Änderungen der 

Gesetze und Rechtsverordnungen, sonstiger Regelungen und 

Anordnungen in geeigneter Form bekanntmachen. 

3 • An die stelle von Behörden oder sonstigen Stellen 'der 

Bundesrepublik Deutschland, die in den nachfolgend aufge
führten Gesetzen ~der den dazu erlassenen Rechtsverord

nungen ge~annt sind, _ treten, soweit in dieser Anlage 
,nichts anderes festgelegt ist, die entsprechenden B~har
den oder sonstigen Stellen der Deutschen Demokratischen 

Republik; Artikel 3 Satz 3 des Vertrages bleibt unbe

r -ührt. 

I I , Währungsunion 

1. Gesetz Uber die Deutsche Bundesbank vom 26. Juli 1957. 

(BGBl. I s. 745) - Bundesbankgesetz (BBankG) -, zulet~t 

geändert durch Artikel 32 des Ersten Rechtsbereinigung•

gesetzes vom 24. April 1986 (BGB1, I . S. 560) 

2. Gesetz über das Kreditwesen in der Fassung der Bekanntma
chung vom 11. Juli 1985 . (BGBl. I s. 1472), zuletzt geän-:

dert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 22. Dezember 1989 

· (BGB1. I s. 2408) mit folgender Maßgabe: 

Solange nicht einem Gericht-in der Deutschen Demokrati

schen Republik die in S 28 Absatz 2, S 46 Absatz 2 und 

§ 46 a des Gesetzes über das Kreditwesen genannten Aufga

ben durch Gesetz oder Verordnung übertragen worden sind, 

übernimmt das Amtsgericht Charlottenburg diese Aufgaben. 

s 46 b des Gesetzes über das Kreditwesen gilt !Ur Kredit

institute mit Sitz in der Deutschen Demokratischen 

Republik mit der Maßgabe, daß an die Stelle des ~onkurs- . 
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verfahrens da s Verfahren nach der Verordnung über · die 
. ~' 

. samtvollstreckung vom 18. Dezember 1975 (GBl . 1976 I, 

s. -.. 5) tritt und daß die Gesamtvollstreckung ·nur ·auf An~

trag des Bundesaufsichtsamtes eingeleitet werden kann . 

Das Bundesverwaltungsgericht entsche_idet im ersten und 

letzten Rechtszug über Klagen gegen Entscheidungen des 

Bundesaufsichtsamtes für das Kreditwesen nach dem Gesetz 

über das Kreditwesen oder anderen Gesetz en oder wegen Un, 

tätigkeit des Bundesaufsichtsamtes, wenn der Kläger 

seinen Sitz oder Wohnsitz in der Deutschen Demokratischen 
Republik hat. 

3. Hypothekenbankgesetz in der im Bundesgesetzblatt 

Teil III , Gliederungsnummer 7628 - 1 veröffentlichten be

reinigten Fassung, zuletzt geändert durch Art . 1 des Ge
setzes vom 8. Juni 1988 (BGB! I s. 710) . 

4. Gesetz über die Pfandbriefe und verwandten Schuldver

schreibungen öffentlich- ;echtlicher Kreditansta l ten i n 

der im Bundesgesetzblatt Teil III, GliederungsnUl!1lller 4135_~ 

veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 

durch Art. 23 des Geset zes vom 24. April 1986 (BGBl I 
s. 560). 

5. Gesetz über Bausparkassen (BSG) vom 16. Nov ember 1972 

(BGBl _I s. 2097), zuletzt geändert durch Art . 2 Abs. 22 

des Gesetzes vom 29. März 1983 (BGB! I s . 377). 

6. Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften (KAGG) i n der 

Fassung der Bekanntmachung vom 14 . Januar 1970 (BGB! I 

S. '127) , zuletzt geändert dur ch Art . 1 des Gesetzes vom 

22 . Februar 1990 (BGB! . I s . 266) . 

7. Gesetz über die Verwahrung und Anschaf f ung von Wert

papieren (BGB! . III 4 130 - 1), zuletzt geändert dur ch 

Artikel l des Gesetzes vom 17. Juli 1985 (BGB!. I 
s. 1507). 

- 5 -
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8. Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungsunter

nehmen (Versich~rungsaufsichtsgesetz - VAG) i n der Fas -
,.:;,:: .,:,;,· .. ·,·sung der Bekanntmäc:hung•vom·· 13 .' Oktober- 19"83~·· (BGBL: I · . .-- .-.:,·,.- · · -·-· 

s . 1261), zuletzt -geändert durch Artikel 6. des Gesetzes 

vom 19. Dezember 1986 (BGBl . I s. 2595), mit folgender 

Maßgabe: 

1. Nach Anhörung des Ministers der Finanzen der Deutschen 

Demokratischen Republik werden 

a) Genehmigungen, die die Aufnahme des Versicherungs

geschäfts in der Deutschen Demokratischen Republik 

ermöglichen, und 

b) versicherungsaufsichtliche Genehmigungen für Versi

cherungsunternehr.1en mit Sitz oder Niederlass ung in 

der Deutschen Demokratischen Republik 
... 

erteilt. Hi erbei ist darauf zu achteij , daß in dem Ver

waltungsverfahren den B~langen und den Rechtsvor

schriften der Deutschen Demokratischen Republik Rech

nung getragen wird . 

2 . Über Anfechtungsklagen gegen Entscheidungen des Bun

desaufsichtsamtes für das Versicherungswesen oder Kla

gen wegen Untätigkeit des Bundesaufs ichtsamtes ent

scheidet das Bundesverwaltungsgericht im ersten und 

l etzten Rechtszug. 

III. Wirtschaftsunion 

• 

1. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 20. Februar 1990 (BGBl . I, Seite 235) 

mit der Maßgabe, daß an die Stelle der§§ 24 bis 24 c ein 

präventives vereinfachtes Unt ersagungsverfahren tritt . 

2. Gesetz über d i e f riedliche Verwendung der Kernenerg i e und 

den Schutz gegen i hre Gef ahren (Atomgesetz ) i n der Fas-
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sung der Bekanntmachung vom 15 . Juli 1985 (BGBl. I 

S. 1565), zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung des 

-.. . ~.·-·Bürgerlichen Gesetzbuchs ·und anderer Gesetze vom: 14 ·.-- März 

1990 (BGBl. I S. 478) mit der Maßgabe, 

daß im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Vertrages be

stehende atomrechtliche und strahlenschutzrechtliche Ge

nehmigungen, Erlaubnisse und Zulassungen für KernY.raft

werke längstens fü.~f Ja.hte und für sonstige Anlagen und 

Tätigkeiten längstens zehn Jahre fortgelten und insowei t 

die Über,mchungsvor schriften des Atomgesetzes über Aufla

gen , Widerruf und Aufsicht sowie über wesentliche v~rän

derungen Anwendung finden. Die Deutsche Demokratische 

Republik verpflichtet sich, das Nähere i m Einvernehmen 

mit den zus tändigen Stellen der Bundesrepublik Deutsch
land zu regeln . 

3. Erstes bis Drittes Buch des Handelsgesetzbuches in der im 

Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnutuner 4100-i, 

veröffentlichen bereinigten Fassung, zuletzt geändert 

durch das Gesetz vom 23. Oktober 1989 (BGBl. . I, s. 1910) 

sowie §§ 705 bis 7.40 .des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der 

. im Bundesg·esetzblatt Teil III, Gliederungsnunm1er 400-2, 

·veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 18. Dezember 1989 (BGBl . I, s. 2261). 

4. Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter 

Haftung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede

rungsnUiümer 4123-1, veröffentlichten bereinigten Fassu.ng, 

zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15. Mai 1986 
(BGBl. I, S. 721). 

5. Aktiengesetz vom 6 . September 1965 (BGBl. I, s . 1089), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 1988 
(BGBl. I, S . 2312) . 

6. Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgen§ssen

schaften in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gl1ede-

- 7 -
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rungsnununer 4125-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, 

zuletzt geändert dµrch Gesetz vom 25. Juli 1988 (BGB1. I, 

s. 1093). 

7. Gesetz über die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 

und über die Verschmelzung von Gesellschaften mit be

schränkter Haftung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 

Gliederungs~ummer 2120-2, veröffentlichten bereinigten 

Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 10 Abs. 9 des Ge

setzes vom 19. Dezember 1985 (BGBl. I S. 23 55). 

8. Umwandlungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 

6. November 1969 (BGBl. I, S . 2081), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 19. Dezember 1985 (BGB1. I, s. 2355). 

9. Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäfts

bedingungen vom 9. Dezember 1976 (BGB1. I S. 3317), zu

letzt geändert durch Art. 4 Abs. 8 des Gesetzes vom 

8 . Juni 1989 (BGBl. I S. 1026). 

10. Gesetz über den Widerruf von Haust ürgeschäften und ähn

lichen Geschäften vom 16. Januar 1986 (BGB1. I, S. 12 2) . 

11. Gesetz betreffend die Abzahlungsgeschäfte vom 16. Mai 

1894 in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 

402-2, veröffentlichten Fassung , zuletzt geändert durch 

Art . 9 Nr. 3 des Gesetzes vom 3. Dezember 1976 (BGB1 . I 

s. 3281). 

IV. Sozialunion 

1. Montanmitbestinunungsgesetz vom 21. Mai 1951 (BGB1. I, 

s. 347), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 

1985 (BGB1. I, S. 2355). 

2. Mitbestinunungsergänzungsgesetz vom 7. August 1956 

(BGB1. I, s. 707), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

20. Dezember 1988 (BGBl. I, S. 2312). 

- 8 -
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3. Mitbestimmungsgesetz vom 4. Mai 1976 (BGBl. I, S. 1153) 

-.4 •. -SS- 76, 77, T]a, 81,-8_5, 87 des Betriebsverfassungsgeset

zes 1952 vom 11. Oktober 1952 (BGBl. I, s. 681), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 21. Mai 1979 (BGBl. I, S. 545). 

5. Betriebsverfassungsgesetz vom 15. Januar 1972 (BGBl. I, 

s. 13) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Dezembe~ 

1988 (BGB!. I 1989, S. 1, 902), 

6. Tarifvertragsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vo~ 

. 25. August 1969 (BGB1. I, s. 1323), geändert durch Gesetz 

vom 29. Oktober 1974 (BGBl. I, s'. 2879). 

7. Kilndigungsschutzgesetz in der Fassung der Bekannt~achung 

vom 25. August 1969 (BGB1. I, s. 1371), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 13. Juli 1988 (BGB1. I, s. 1034 und 

. 1037). 

· VERTRAULICH 

Entwur! 

12. Mai 1990 

16.00 Uhr/Red. I . 

Anlage III 

Von der Deutschen Demokratischen Republik 

aufzu..~ebende oder zu ändernde Rechtsvorschriften 
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· -. ,,, Die· Deutsche Demokratische Republ-ik gewährleistet, daß nach~

.;-.·. ··folgende- Rechtsvorschriften nach Maßgabe dieser Anlage bis·· 

··r•;.•,::.zum·-·In~äfttreten des · Vertrages ··äufgehöl5ifö oae·r,·ge·ä'ridert:·"--·~ -~-- ... 

werden. 

I. Währungsunion 

1. Das Gesetz Uber die Staatsbank der Deutschen Demokrati

schen Republik vom 19. Dezember 1974 (GBl. I Nr. 62 

s. 580 ), geändert durch das Gesetz zur Änderung des-Ge

setzes über die Staatsbank der Deutschen Demokratischen 

Republik vom 6. März 1990 (GBl. I Nr. 16 s. 125) wird mit _ 

dem Ziel der Auflösung der Staatsbank als Notenbank ein

schließlich ihrer Kompetenz bei der Bankaufsicht geändert. 

2. Das Devisengesetz vom 19. Dezember 1973 (GBl. I Nr. 58 

S. 574) in. der Fassung des Gesetzes zur Änderung und Er

gänzung des Devisengesetzes vom 28. Juni 1979 (GB1. I 

Nr. 17 s. 147) und der Anlage 5 des 5. Strafrechtsände

rungsgesetzes vom 14. Dezember 1988 (GB1. I Nr. 29 

s. 33~} wird aufgehoben. 

3. Die Anordnung über Altguthaben-Ablösungsanleihe vom 

23. September 1948 (ZVOB1. Nr. 46 s. 475) und die dazu 

erlassenen Durchführungsverordnungen werden mit dem Ziel 

geändert, die ruhenden Ansprüche an der Altguthaben

Ablösungs-Anleihe einschließlich der von der Deutschen 

Demokratischen Republik seit 1958 eingestellten Zinszah

lungen für die Inhaber der Anleihe in Deutscher Mark ver

fügbar zu machen. 

4. Von der Deutschen Demokratischen Republik werden die der 

Währungsunion entgeg enstehe nden Gesetze und andere 

Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des Kredits und der 

Einlagen einschließlich ihrer Verzinsung, des baren und 

- 3 -
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·bargeldlosen Zahlungsv erkehrs sowie der Berechnung · von · 

Gebühren·aufgehoben·oder entsprechend geändert. Dabei 

,, ... .- . wird äein Gläubiger· däs-· Recht .. eingerätl!.lt; den. Zinssatz für' 

Kredite· durch einseitige Erklärung gegenüber dem Schuld

ner in marktüblicher Höhe festzusetzen. Dem Schuldner 

wird ein Kündigungsrecht eingeräumt. 

Wirtschaftsunion 

1. Das Gesetz über den Außenhandel der Deutschen Demokrati

schen Republik vom 9. Januar 1958 (GBl. I Nr. 6 S. 69) 

sowie die darauf beruhenden Verordnungen werden aufge

hoben. 

2. Die Verordnung ~ber die Gründung und Tätigkeit von Unter

nehmen mit ausländischer B~teiligung in -der Deutschen 

Demokratischen Republik vom 25. Januar 1990 (GB1 . I Nr. 4 

S. 16) wird aufgehoben. 

3. Das Gesetz über die Übertragung volkseigener landwirt

schaftlicher Nutzflächen in das Eigentum von landwirt

schaftlichen Produktionsgenossenschaften vom 6. März 1990 

(GBl. I Nr. 17 s. 135) wird aufgehoben . 

4. § 18 des Gesetzes über landwirtschaftliche Produktionsge-. / 

nossenschaften - LPG,Gesetz - vorn 2. Juli 1982 (GBl. I 

Nr. -25 s. 443) wird aufgehoben. 

5. § 9 der Verordnung zur Unwandlung von volkseigenen Kombi

naten, Betrieben, Einrichtungen und Kapitalgesellschaften 

vom 1. März 1990 (GB1. I Nr. 14 S. 107) wird aufgehoben. 

- 4 -
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· ··, ·:. , · 6 ·. Die Verordm1ng über die Gesamtvollst reckung· vom". ·· 

. 18. Dezember 197 5 (GBL· I 197 6 Nr.· 1 S ,. 5) wird,·um Vor

d•, ·• ;':c:" schriften für den Konkurs vön· Unternehmen ergänzt. 

7. Die Vo~schriften der Veror dnung über die Energiewirt

schaft in der Deutschen Demokratischen Republik - Ener

gieverordnung (EnVO) - vom 1. Juni 1988 (GBl. I Nr. 10 

s. 89) werden, soweit sie nicht mit dem Vertrag überein

stimmen, aufgehoben oder geändert. 

8, Das Zivilgesetzbuch der Deutschen Demokratis chen Republik 

vom 19. Juni 1975 (GB1 . I Nr. 27 s. 465) wird wie f olgt 

geändert: 

a) Die Präambel wird gestrichen. 

b) S 6 Abs. 1 , §5 17 und 20, S 22 Abs. 1, S 46, S 68 

Abs . 2 Satz 2 , § 69, S 258 sowie S 452 Abs. 3 werden 

aufgehoben . 

c) 5 23 Abs . 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Worte "überwiegend auf persönlicher Arbeit be

ruhende" werden gestrichen. 

bb) Es wird folgender Satz angefügt: • 

"Das gleiche gilt f ür sonstiges Privateigentum." 

d) . § 6 2 Abs. 2 erhält folgende Fassung : 

"Der Preis bestimmt sich nach d en von den . Partnern ge

troffenen Ve reinbarungen. Rechtsvorschriften über 

staatliche Pre isfestsetzungen bleiben unberilhrt." 

e) In§ 448 Abs. 1 werden die Worte "der Kreditinstitute, 

v o l kseigener Betriebe , staatlicher Organe und Ein

richtungen sowie sozialistischer Genossenschaften" ge

strichen. 

- 5 -
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' ·.-, f) In s· 453 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte "und der 

staatlichen Genehmigung, soweit es sich nicht um eine· 

.. , .,., .,-~ ---~ · Hypothek· zugunsten eines Kreditinstitutes· hahcfolt 11 · ge-'· 

strichen. 

g) In S 454 Abs. 3 Satz 2 werden die Worte "und der 

staatlichen Genehmigung" gestrichen . Nach§ 454 wird 

folgende neue Vorschrift eingefügt: 

"S 454 a 

(1) Eine Hypothek kann in der Weise bestellt werden, 

daß nur der Höchstbetrag, bis zu dem das Grundstück 

haften soll, bestimmt, im übrigen die Feststellung der 

Forderung vorbehalten wird. Der Höchstbetrag muß in 

das Grundbuch eingetragen werden. 

(2) Ist die Forderung verzinslich, so werden die Zin

sen in den Höchstbetrag eingerechnet. 

(?) Die Forderung k _ann nach den für die Übertragung 

von Forderungen geltenden allgemeinen Vorschriften 

übertragen werden. Wird sie nach diesen Vorschriften 

übertragen, so ist der Übergang der Hypothek 

ausgeschlossen.n 

h) S 456 Abs. 3 und S 458 werden aufgehoben. 

Hierzu wird in den Übergangsvorschriften zur Änderung 

des ZGB vorgesehen: 

"§ 4 6 Abs. 3 µnd § 458 sind bei Aufbauhypotheken, die 

vor Inkrafttreten dieses Gesetzes entstanden sind, 

weiter anzuwenden." 

9. Das Wechselgesetz wird an die in der Bundesrepublik 

Deutschland geltende Fassung (Wechselgesetz in der im 

Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4133-1, 

veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Juli 1985 - BGB1. I 

S. 1507 -) angepaßt. 

· - 6 -
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10. : Das Scheckgesetz·wird an die in der Bundesrepublik 

Deutsc hland geltende Fassung (Scheckgeset:z in der im Bun, .. 

· ·.· ·-· · · desgesetzblatt. Teil I I I;· GliederungSnummer 4132-1; ver

öffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch 

Artike l 4 des Gesetzes vom 17. Juli 1985 - BGBl. I 

s . 1507 - ) angepaßt. 

11. Das Gesetz über internationale Wirtschaftsverträge 

- GI W - vom 5 . Februar 1976 (GBl. I Nr. 5 s. 61) wird Wie 
f olgt geändert: 

a ) Die Über s chrift "Gesetz über ~nter nationale Wirt

s chafts ver t r äge - GIW -" wird wie folgt e r s e tzt: 

"Gesetz über Wirtschaftsverträge - GW -" 

b ) S 1 wird wi e f o lgt geänder t : 

a a) Abs . 1 wird wi e folg t gefaßt: 

" ( l) Diese s Gesetz wird auf Wirt~chaftsye rträge 

zwischen inländischen Kaufleuten, Unterneh!!!en, Be
trieben und den diesen gleichgestellten Wirt

schaftssubjekte angewendet. Es ist nicht anzuwen

den, wenn ein Partner ein Handwerksbetrieb ist." 

bb) Der bisherige Abs . 1 wird Abs. 2. 

cc) Der bisherige Abs . 2 wird Abs. 3 . 

c) In S 2 Abs. 2 wird das Wort "internationa len" ge-· 

strichen. 

d) In S 3 Abs . 3 wi r d das Wort "internationale" ge 

strichen. 

e) SS 200 bis 217 und § 331 werde n auf gehoben. 

- 7 -
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12, Das Gesetz Uber das Vertragssystem- in der sozial isti•chen 

Wirts chaf t - Vertragsgeset z - vom 25. März 19 82 (GB L I · 

/ 

· ·,Nr; . ,3:4_ s·. 293 )' nebst Dur chfilhrilngsveror dnungen·· wi rd· ·au f:..: ; 

gehoben • 

13 . Die Verordnung über die staatfiche Dokumentation der 

Grundstücke und Grundstücksrechte in der Deutschen Demo

kratischen Republik - Grundstücksdokwnentationsordnung -

vom 6. November 1975 (GB1 . I Nr. 43. S . 697) wird wie 

folgt geändert : 

S 8 Abs. l Satz 3 wird aufgehoben . 

14. Die Verordnung über den Verkehr mit Grundstücken 

- Grundstücksverkehrsverordnung - vom 15. Dezember 1977 

(GBl. I Nr. 5/78 s. 73) wird wie folgt geändert: 

a) S 2 Abs. 1 Buchstaben c und h werden aufgehoben . 

b) S 3 Abs . 5 wird aufgehoben. 

15. Das Gesetz über die Gründung und Tätigkeit privater 

Unternehmen und über Unternehmensbeteil i gungen vom 

7. März 1990 (GB1. I Nr. 17 s. 141) wird wie folgt ge
ändert: 

a) S 4 Abs. l Satz 3 erhält folgende Fassung: 

"Volkseigener Boden kann zu Eigentur.i oder lediglich 

zur Nutzung eingebracht werden . " 

b) S 5 Abs. l Satz 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

"Zum Zwecke der Gründung oder der Erweiterung eines 

privaten Unternehmens kann der Kauf von Geschäftsan

teilen oder Aktien bzw. Grundstücken, Gebäuden, bau-
• 

- 8 -

__ ... , -.. · 



- 8 -

lieh en oder anderen Anlagen staatlicher· Unt~rnehmen 

·erfolgen. Volkseigener· Boden kann zu Eigentum. oder · 

· ·· 1ediglich zur Nutzung überiass·en werden." "· : : • · 

c) S 10 wird aufgehoben . 

16~ Die Verordnung über Bodennutzungsgebühr vom 26. Februar 

1981 (GBl. I Nr. 10 s. 116) wird mit dem Ziel geändert, 

die Freiheit des Erwerbs, der Verfügung und der Nutzung 

von Grund und Boden für wirtschaftliche Tätigkeit nicht .. 

einzuschränken. 

17 . Die Verordnung über Rechnungsführung und Statistik ,vom 

11. Juli 1985 (GB1. I Nr . 23 s. 261) sowie alle hierzu 

ergangenen weiteren Verordnungen werden aufgehoben . 

18 . Die Verordnung über die Flaggenführung und Eigentu:msr echte 

an Schiffen und das Schiffsregister - Schiffsregisterver

ordnung - vom 27. Mai 1976 (GB1. I Nr. 21 s. 285) wird 

wie folgt geändert: 

a) In . § 11 Abs. 2 werden die Worte "und der Genehmigung 

durch das zuständige Staatsorgan der Deutschen Demo

kratischen Republik" gestrichen. 

b) § 13 A.bs. 2 wird aufgehoben. 

c) Nach§ 13 wird folgende neue Vorschrift eingefügt: 

"§ 13 a 

(1) Eine Schiffshypothek kann in der Weise bestellt wer

den , daß nur der Höchstbetrag, bis zu dem das Schiff haf- . 

ten soll , bestimmt, im übrigen die Feststellung der For

derung vorbehalten wird. Der.Höchstbetrag muß in das 

Schiffsregister ein~etragen werden . 

(2) . Ist die Forderung verzinslich, so werden die Zinsen 

in den Höchstbetrag eingerechnet. 

- 9 -
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( 3) Die Forderung kann nach den für die Übertragung ,,an 

Forderungen geltenden,allgemeinen Vorschriften übertragen 

werden. wird sie nach'diesen:.Vorschriften übertragen;· so 

ist der Übergang der Schiffshypothek ausgeschlossen." 

Änderungen und Ergänzungen des Strafgesetzbuches. 

oas Strafgesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik 

_ StGB - _vom 12. Januar 1968 in der Neufassung vom 

14. Dezember 1988 (GB1. I 19!J9·Nr.· 3 S. 33) wird geändert 

und ergänzt oder in seiner Anwendung ausgesetzt: 

1 . Die Präambel und das 1. Kapitel des Allgemeinen Teils 

werden aufgehoben. 

2 . Die§§ 32, 34, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 69 Absatz 3, 70 

Absatz 2, 3. Anstrich, die Präambel zum 1. Kapitel 

des Besonderen Teils sowie die§§ 90, 99, 105, 106, 108, 

213, 219, 249 werden aufgehoben. 

3 . In 5 17 Absatz 1 werden die Worte "oder gegen die sozia

listische Staats- und Gesellschaftsordnung" sowie die 

Worte "handelt im Interesse der sozialistischen Gesell

schaft und ihrer Gesetzlichkeit und" gestric hen . 

4 • In S 18 Absatz 1 werden die Worte "oder der sozialisti

schen Staats- und Gesellschaftsordnung" gestrichen. 

5. In s 35 Absatz 2 Satz 1 werden die Worte "auf .Zl.ntrag des 

für die erzieherische Einwirkung verantwortlichen Leiters 

(S 32), eines Kollektivs, dem der Verurteilte angehört, 

od~r eines Bürgen" gjstrichen. 

- 10 -
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6. In S 110 Ziffer 1 werden die Worte "die sozialistische 

Staats- oder Gesellschaftsordnung," gestrichen. ~ 

7. 

8. 

Bis zum Inkrafttreten einer Neuregelung werden die ss 33 

Absatz 4 Ziffer 7, 96, 100, 101, 102, 103, 104 und 107 

nicht angewendet . 

\ 
Bis ZWD. Inkrafttreten einer Neurege lung werden auf Taten, 

die nach dem Inkrafttreten dieses Ve rtrages begangen wer
den, die SS 57, 165, 167 bis 17 1 u nd 214 n i cht a ~gewendet; 

die§§ 1 66 und 17 3 e rhalt en fo l gend e Fassung: 

"S 166 

Datenveränd erung und Computersabota g e 

(1) Wer recht s widrig Daten lösc ht, un t e rdrückt , unbrauch

bar ' macht oder verändert , wir·d mit Fre i heitsstrafe b i s zu 

zwei Jahren, Verurteilung auf Bewährung oder mit Geld

strafe bestra ft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer .eine Datenverarbe itung, die 

flir einen fremden Betrieb, e~n fremdes Unternehmen .oder 

eine Behörde von wesentlicher Bedeutung ist, dadurch 

stört, daß er 

L eine Tat nach Absa tz 1 bege ht od e r 

2. eine Datenve rarbeitungsanlage oder e i ne n Da tenträ

g e r zer s t ör t , . b e s c h ä d i g t , unbrauchba r macht , be

seitig t oder veränder t . 

(3) Der Ver s uch ist strafbar . 

- ll -
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(4) Die Verfolgung der Tat nach Absatz 1 , Abs a tz J i n 

· verbin dung mit Absatz 1 t ritt .auf ·Antra g des Gesch ä digten· 

ein. 

S 1 7 3 

Wucher 

(1) Wer die Zwangslage, die Unerfahrenheit , den Mangel a n 

Urteilsv ermögen oder die erhebliche Willensschwäc h e eines 

anderen dadurch ausbeutet, daß er sich oder e i ne~ Dritt en 

1. für die Vermietung v on Räu~en zum Wohnen oder damit 

verbundene Nebenleistungen, 

2. für die Gewährung eine s Kredits, 

3. für eine sonstige Leistung oder 

4. für die Vermittlung einer der vorbezeichneten Lei

stungen 

Vermögensvorteile versprechen oder gewähren läßt, die in 

einen auffälligen Mißverhältnis zu der Leistung oder 

deren Vermittlung stehen, wird mit Geldstrafe, Verurtei

lung auf Bewährung oder Freiheitsstrafe bis zu drei 

Jahren bestraft . Wirken mehrere Personen als Leistende, 

Vermittler oder in ander er Weise mit und ergibt sich da

durch ein auffälliges Mißverhältnis zwischen sämtlichen 

Vermögensvorteilen und s ämtlichen Gegenleistungen, so 

gilt Satz l für jeden, der die Zwangslage oder sonstige 

Schwäche des anderen für sich oder eine~ Dritten zur Er

zielung eines übermäßigen Vermögensvort~ils a u snutzt . 

- 12 -
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(2)· In beso nd e r ::' schwere11 Fä llen 1st d ie Straf·e Frei

he i tsstrafe b i s z u ach t J ahren od er V~rurtei l u n g aut ae
währung ~ Ein be s onders· s cfüie rei:' .. Fa l l· · l i e g t in der· Regel 

vor, wenn der Tät e r 

1. durc h die Tat d en a nder e n in wi rtsc h aftliche No t 

bringt, 

2. d ie Tat gewe r bsmä ß i g bege ht o d er 

3. sich durch Wec h sel wucheris c he Vermögensvor teile ver

spre chen l ä ßt. " 

20. Das Gesetz über die Wiedereinglieder ung der aus dem 

Strafvo l lzug entlassen en Bürger in das gese llschaftliche 

Leben - Wiedereingl i eder ungsgesetz - v om 7. April 1977 

(GBl. I Nr. 1 0 s . 98} wird bis zum Inkrafttrete n einer 

Neuregelung nicht angewende t . 
.. 

21. Di e die Rechtspflege betreffenden Gesetze werden mit fol- · 

gender ' Zie lse tzung geändert : 

a) Ge richtsverfassungsre cht 

Stärkung der ric hterlichen ·u n abhängigkeit und des 

Grundsatzes der Gewalte nteilung, namentlich durch. Be~ 

seitigung der Leitu ng, Beaufsicht igung und Beeinflus 

sung der Rechtspflege sowie der Zus am:menarbe it der 

Gerichte mit deP. örtlichen Volks v ertre tungen, der Be

richtspflic ht der Richter dies e n gegenüber und der Ge

richtskritik; 

- 13 -

- 13 -

b) Zivilpro z eßrecht-

aa) Erkenntnisv e r fahren 

Beseitigung von Vorsch+i ften , d i e die Priva t aut o 

nomie beeinträchtigen; Ge l tung der Partei max ime in 

v erJnögensrechtlichen Streitigkeiten ; Beseit igung 

des Verfahrens z iels d e r Erziehung der Gesellschaft; 

bb) Vollstreckungsverfahren 

Abbau marktwirtschaftlicher Hemmnisse; Redu z ierung 

der Möglichkeiten staatlicher Einflußnahme; Be

seitigung gerichtsfremder Einflüsse durch die 

Bet rie be _und Entlastung der Betriebe v on betriebs

fremden Aufgaben ; Sicherung eines pfändungsfreien 

Arbeitseinkollllllens, das dem Schuldner einen den 

wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechenden Be

trag für ein menschenwürdiges Dasein beläßt ; 

c) Änd~rungen bei den geselischaftlichen Gerichten 

Beseitigung der Zuständigkeit für arbeitsrechtliche 

Streitigkeiten; Bildung etwaiger Schlichtungsstellen 

durch demokratisch legitimierte Gremien; 

d) Registerbehörden, Grundbuch 

Überprüfungsmögl i c hke i t der Entscheidungen der Regi 

sterbehörden u nd in Grundbuch a nge l e g enheit e n du rch die 

Ge r i c h t e , soweit die Führung der Register n i cht den 

ordentlic h e n Ger icht en übe rtrage n wird; 

e) Staatsa nwaltschaft 

Beseitigung der allgemeinen Geset z lichkeitsaufsich t ; 

Beschränkung ihrer Mitwirkungsbefugnis auf Strafver

fahren und Familienrechts-, Kindschafts- und Entmündi

gungssachen; 
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f) Strafverfagren 

_.Beseitigung der Tätigkeit..-vo n. gesellschaftlichen· An--" 
klägern u nd gesellschaftlichen Verteidigern• Verb , esse, 
rung der Rechte der Beschuldigten namentlich b · , essere 
Verankerung des Grundsatzes, sich nicht selbst be
lästen zu müssen; 

g) · Gerichtlicher Rechtsschutz in abgaben-, sozial- und 

sonstigen verwaltungsrechtlichen Angelegenheiten 

Sicherung eines Mindestmaßes an Recht~ hutz ein

schließlich eines effektiven einstwei1'i:f.gen Rechts 

schutzes , namentlich gegen alte Verwaltungsentschei

dungen, durch die Unternehmen und Unternehmungen Be

schränkungen und Lasten, insbesondere steuern und an

dere Abgaben, auferlegt oder Gewährungen versagt wer

den, sowie gegen alle Verwaltungsentscheidungen auf den 

Gebieten des Sozialrechts, insbesondere des Sozialver-
. h 1 

sic,erungsrechts, des Rechts der Arbeitsförderung und 

de~ Arbeitslosenversicherung; 

h) Rechtsberatung 

Freier Zugang zum Beruf des Rechtsanwaltes und ge

richtliche Überprüfung der Zulassung und deren Entzie-~ 

hung ; uneingeschränkte Beratungs- und Vertretungsbe

f ugnis der Rechtsanwälte in allen Rechtsangelegenhei

ten; für i n der Bundesrepublik Deutschland zugelassene 

Rechtsanwälte im Grundsatz Befugnisse, die einem 

Rechtsanwalt in der Deutschen Demokratischen Republik 

zustehen, zumindest im grenzüberschreitenden Verkehr· 

entsprechende Regelungen für Patentanwälte· Sicherun; 

der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit de; ·Notariate . 

- 15 -
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sozialunion 

_l,! ._Das Gesetz über. die. Rechte der _Gewerkschaften in der 

.. Deutschen Demokratischen Republik vom 6 • . März 1990 

{GB!. I Nr. 15 s. 110) wird aufgehoben. 

2. Die Verordnung über die Aufgaben, Rechte und Pflichten 

der Arbeitsämter und der Betriebe zur Sicherung des 

Rechts auf Arbeit vom~. März 1990 (GBl. I Nr. 18 S. 161) 

wird aufgehoben. 

J. Die Verordnung über die Gewährung staatlicher Unterstüt

zung und betrieblicher Ausgleichszahlung an Bürger wäh

rend det" Zeit d·er Arbeitsvermittlung vom 8. Februar 1990 

(GB1. I Nr. 7 s. 41) wird aufgehoben. 

4. Der Beschluß des Staatsrates der Deutschen Demokratischen 

Republik über die Tätigkeit der Konfliktkommissionen 

- Konfliktkommissionsordnung - vom 12. März 1982 (GB1. I 

Nr. 13 s. 274) wird aufgehoben, soweit das Verfahren für 

arbeitsrechtliche Streitigkeiten geregeit wird. 

5. Der Beschluß des Ministerrates der Deutschen pemokrati

schen Republik und des Bundesvorstandes.des Freien 

Deutschen Gewerkschaftsbundes zur Richtlinie über die 

Wahl, Aufgaben und Arbeitsveise der Beschwerdekommissio

nen der Sozialversicherung des Freien Deutschen Gewerk

schaftsbundes vom 21. Februar 1978 (GB1. I Nr. 8 s. 109) 

wird aufgehQben . 

6. Die Verordnung über die Wahl, Aufgaben und Arbeitsweise 

der Beschwerdekommission für die Sozialversicherung bei 

der Staatlichen Versicherung der Deutschen Demokratischen 

Republik - Beschwerdekommissionsordnung - vom 4. Mai 1979 

(GB1. I Nr. 14 s. 106) wird aufgehoben. 

- 16 -
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. 
Fölgeride ·Rechtsvorschriften werden ; soweit sie mit· dem Ve~ .. 

trag nicht ·ve_reinbar sind, geändert: 

7. Arbeitsgesetzbuch der Deutschen Demokratischen RepUbli~ 

vom 16. Juni 1977 {GB1. I Nr. 18 s. 185). 

8. Verordnung über die Gewährung und Berechnung von Renten · 

der Sozialversicherung - Rentenverordnung - vom 

23. November 1979 (GBl. I Nr. 43 S. 401) sowie die daiu 

ergangenen Änderungen. 

9. Verordnung Uber die· 'freiwillige Zusatzrentenversicherting 

·der Sozialversicherung - FZR-VO - vom lT. November 1977 
(GB1. I Nr . 35 s. 395) sowie die dazu ergangenen Verord, 

nungen. 

10. Verordnung zur Sozialpflichtversicherung der Arbeiter und 

der Angestellten - svo - vom 17. November 1977 {GBl. I 

Nr . 35 S. 373) sowie die dazu ergangenen Verordnungen, 

11. Verordnung_ über die Sozialversicherung bei der staat

lichen Versicherung der Deutschen Demokratischen Republik 

_vom 9. Dezember 1977 (GBl. I 1978 Nr. 1 S. 1) mit DUrch
führungsbestimmungen vom 9, Dezember 1977 (GBl. I 

Nr .• . 1/78 S. 23) • 

12. Vero;~nung über die Sozialpflichtversicherung der in ei

gener · ,~raxis tätigen Ärzte, Tierärzte und der fr·eiberuf

lich tätigen Kultur- und Kunstschaffenden vom 9. Dezember 

1977 {GBl. Sdr . Nr. 942). 

13 . Verordnung über Leistungen der Sozialfürsorge - Sozial

fürsorgeverordnung - vom 23. November 1979 (GBl . I Nr. 43 

S. 422) im Hinblick auf die spätere Oberleitung in das in 
Artikel 24 des Vertrages vorgesehene Sozialhilfesystem • 

• 

VERTRAULICH 

Entwurf 

Anla ge rv 

12. Ma i 1990 

16 . 00 Uhr /Red . I 

Von der Deutschen Demokratischen Republik 

neu zu erlassende Rechtsvorschriften 
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Die Deutsche Demokratische Republik wird zur Durchführung der 

Währungs~, Wirtschafts- und Sozialunion bis zum Inkrafttreten des 

Vertrages oder bis zu dem in dieser Anlage genannten anderen 

Zeitpunkt nach Maßgabe dieser Anlage die nachfolgenden Rechtsvor, 
schriften erlassen: 

I. Wirt:sch8ftsunion 

·l. Gesetz über die Aufnahme einer gewerblichen Tätigkeit 

oder eines freien Berufes durch Personen ohne Wohnsitz, 

Sitz oder Niederlassung in der Deutschen Demokratischen 
Republik. 

(1) Für natürliche und juristische Personen sowie Perso

nenhandelsgesellschaften, die weder ihren Wohnsitz nocn 

ihren Sitz oder eine Niederlassung in der Deutschen 

Demokratischen Republik haben, gilt der Grundsatz der 

Niederlassungsfreiheit. Ihnen kann die gewerbliche Tä

tigkeit oder die Ausübung eines freien Berufes nur unter 
den für Gebietsansässige zulässigen Voraussetzungen 
untersagt werden. 

(2) Vorschriften der Deutschen Demokratischen Republik, 

welche die Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit oder 

eines freien Berufes von einer besonderen Qualifikation 

abhängig machen, bleiben unberührt. 

(3) Für die Aufnahme von Bankgeschäften oder Versiche

rungsgeschäften in der Deutschen Demokratischen Republik 

gelten anstelle der Absätze 1 . und 2 das Gesetz über das 

Kreditwesen und das Versicherungsaufsichtsgesetz; : 

- 3 -

2. 

3. 
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Bei Aufhebung des Oevisengesatz es und der d a zu erlas

senen Durchführungsbestimmungen wird die Deutsche Demo

kratische Republik im Einvernehmen mit der Bundesregie

rung ein Gesetz und entsprechende Rechtsvorschriften zur 

Liberalisierung des Waren-, Dienstleistungs-, Kapital

und Zahlungsverkehrs mit dem Ausland in Kraft setzen und 

ihre Vorschriften an die Regelungen des Außenwirt-

. der Bundesrepublik Deutschland anglei-schaftsgesetzes 

chen. 

. *) 
Gesetz über die Preisbildung und Pre+süberwachung 

ve=abschiedung eines Gesetzes über die Preisbildung und 

Preisüberwachung bei~ Übergang zur sozialen Marktwirt

schaft ngbst Leitsätzen: Grundsatz der freien Preisbil

dung mit Ausnahmen, wo dies zur Durchsetzung wi=t

schaftspolitischer Zielsetzungen mit hohem volkswirt

schaftlichem Gewicht nötig erscheint; Regeln filr Preis

festsetzung mit Ankündigung von Leitsätzen flir ihre An

wendung, zentral und in den Ländern; Regeln t·ur die 

Überwachung festgesetzter Preise und für die Verhinde

~ung mißbräuchlicher Praktiken bei freien Preisen. 

*) zur Sicherstellung der Vergabe öffentlicher Auf~räge.i~ Wett
bewerb werden unverzüglich die entsprechenden Ric~tlinien er
lassen, die von den öffentlichen Auftraggebern spatestens ab 
dem 1. Januar 1991 anzuwenden sind. 

- 4 -
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4. Bestimmungen über Datenübennittlungen zwischen den 

Meldestellen der Deutschen Demokratischen Republik und 

den Meldebehörden im Geltungsbereich des Melderechts~ 

rahmengesetzes (MRRG) auf der Grundlage von SS 17 und 

18 dieses Gesetzes und der Verordnung zur Durchftlhrung 

von regelmäßigen D·atenübermittlungen zwischen Meldebe

hörden verschiedener Länder (Erste Meldedaten-Obermitt

lungsverordnung des Bundes - l. BMeldDOV vom 18. Juli 

1983• BGBl. I, S. 943) • 

5. Die Deutsche Demokratische Republik. erläßt Rechtsvor

schriften entsprechend dem Steuerberatungs- und Wirt

schaftsprüferrecht der Bundesrepublik Deutschland mit 

Wirkung spätestens ab 1. Januar 1991. Sie stellt sicher, 

daß mit Wirkung ab Errichtung der Währungsunion P~rso

nen, Gesellschaften und Vereinigungen, die nach dem 

Recht der Bundesrepublik Deutschland zu Tätigkeiten i~ 

Rahmen des Steuerberatungsgesetzes oder zur Tätigkeit 

des Wirtschaftsprüfers oder des vereidigten Buchprüfers 

befugt sind, im gleichen Umfang auch in der Deutschen 

Demokratischen Republik .ihre Tätigkeit ausüben dürfen, 

II, Sozialunion 

Die o.eutsche Demokratische 'Republik erläßt folgende Rechts

vorschriften mit dem Ziel der Angleichung an das Recht der 

Bundesrepublik Deutschland: 

1. ein Arbeitsförderungsgesetz; 

2. ein Gesetz zur Sicherung der Eingliederung Schwerbehin

derter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft (Schwerbehin-

J. 

4. 

dertengesetz); 

ein Gesetz über die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall: 

ein Gesetz über die Sozialversicherung; 

_ . 5 -
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5. ein Gesetz zur Angleichung der Bestandsrenten an das 

Nettorentenniveau der Bundesrepublik Deutschland und 

weitere rentenrechtliche Regelungen; 

6. ein Gesetz über die Errichtung und das Verfahren der 

Schiedsstellen für Arbeitsrecht; 

7, ein Gesetz über den Anspruch auf Sozialhilfe (Sozial

hilfegesetz). 

111, Staatshaushalt und Finanzen 

1. Haushaltsrecht, Finanzkontrolle 

a) Die Deutsche Demokratische Republik setzt eine Haus

haltsordnung in Kraft, die die Regelungen der Bundes

haushaltsordnung der Bundesrepublik Deutschland ent

hält und im Einvernehmen mit dem Bundesminister der 

Finanzen der Bundesrepublik Deutschland erstellt 

wird. Sie übernimmt gleichzeitig ßas Haushaltsgrund

sätzegesetz der Bundesrepublik D~utschland mit der 

Maßgabe, daß das Haushaltsausgleichsgebot, das Verbot 

von Nebenhaushalten (Einheit des Haushalts) und der 

Ist-Abschluß verbindlich gemacht werden. 

b) Die Deutsche Demokratische Republik führt eine unab

hängige Finanzkontrolle der öffentlichen Verwaltung 

ein. Sie erläßt hierzu ein Gesetz über di-e Errichtung 

eines Rechnungshofes, der eine Organisation aufweist, 

die weitgehend der des Bundesrechnungshofes der Bun

des republik Deutschla nd entspricht. 

2. Recht der besonderen Verbrauchsteuern 

Die Deutsche Demokratische Republik erläßt Rechtsvor

schriften entsprechend den Gesetzen und Verordnungen der 

Bundesre publik Deutschland Uber die besonderen Ver

brauchsteuern betreffend Bier, Branntwein, Kaffee und 

Tee, Leuchtmittel; Mineralöl, Zucker, Salz, Schaumwein 
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und Tabak. Das gilt auch für das Landwirtschafts-Gasöl

verwendungsgesetz. Bei Erlaß der Rechtsvorschriften kann 

von Recht der Bundesrepublik Deutschland im Einvernerune~ 

mit der Regierung der Bundesrepublik Deutschland abge

wichen werden, soweit dies sachlich geboten ist. Wird 

das Recht in der Bundesrepublik Deutschland geändert, so 

gelten die Sätze l und 3 entsprechend. 

3. Recht des Branntweinmonopols 

Die Deutsche Demokratische Republik erläßt Rechtsvor

s .chriften entsprechend dem Gesetz und den Verordnungen 

Uber das BranntYeinmonopol der Bundesrepublik Deutsch

land. Dabei kann im Einvernehmen mit der Regierung,der 

Bundesrepublik Deutschland abgewichen werden, soweit 

dies sachlich geboten ist. Wird das Recht in der Bundes

republik Deutschland geändert, so gelten die Sätze l und 

2 entsprechend. Die Vergabe regelmäßiger Brennrechte ia 
Rahmen des Branntweinmonopols der Deutschen Demokrati

schen Republik erfolgt in tlbereinstimmun9 mit der -~egie

rung per Bundesrepublik Deutschland. Die Monopolverwal

tung der Deutschen Demokrati~chen Republik schließt sich 
der Markt- und Preispolitik der Bundesmonopolverwaltung 

filt Branntwein an; Abweichungen bedürfen des Einverneh

mens· c:ier Monopo 1 verwa 1 tungen. 

4. Recht der~~esitz- und Verkehrsteuern 

Die Deuts;he Demokratische Republik erläßt Rechtsvor

schriften entsprechend den Gesetzen und Verordnungen der 

Bundesrepublik Deutschland nach ~aßgabe von Satz 4. Da

bei kann im Einvernehmen mit der Regierung der Bundesre

publik Deutschland abgewichen werden, soweit dies sach

lich geboten ist. Wird das Recht in der Bundesrepublik 

Deutschland geändert, so gelten die Sätze l und 2 ent

sprechend. · Geregelt werden 
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das Umsatzsteuerrecht; 

. das Versicherungsteuerrecht einschließlich 

Feuerschutzsteuer; 

das Wechselsteuerrecht; 

das Steuerverfahrensrecht; die Deutsche Demokratische 

Republik wird ihr Steuerstrafrecht sowie dessen 

strafverfahrensrechtliche Sonderregelungen in weitge

hender Angleichung an das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland ausgestalten; 

mit Wirkung ab 1. Januar 1991 unter Berücksichtigung der 
Ziffer 5 

das Einkommen- und Lohnsteuerrecht; 

das Körperschaftsteuerrecht; 

das Gewerbesteuerrecht; 

das Vermögensteuerrecht; 

das Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht; 

das Grundsteuerrecht; 

das Bewertungsrecht; 

das Grunderwerbsteuerrecht; 

das Kraftfahrzeugsteuerrecht. 

Bei der Regelung ist der besonderen Struktur der land

wirtschaftlichen Betriebe in der -ßeutschen Demokrati

schen Republik im Hinblick auf ihre Chancengleichheit 
Rechnung zu tragen. 

Regelung bei der Einkommen- und Lohnsteuer sowie der 
Körperschaftsteuer 

Die Deutsche Demokratische Republik regelt durch Gesetz, 

daß mit Wirkung ab Errichtung der Währungsunion 

a) die in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Rege

lungen Uber die steuerliche Gewinnermittlung_ in Kraft 
treten; 

- 8 -
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· b) die Steuer von den Lohneinkünften nach den in der 

Bundesrepublik Deutschland ab 1990 geltenden allge

meinen Monats- und Tageslohnsteuertabellen fUr die 

Steuerklasse I bemessen wird; 

für jedes Kind wird in den Tabellen ein jährlicher 

Kinderfreibetrag von 1.512 Deutsche Mark berücksich

tigt; weitere Ermä~igungen sowie ein Abzug von Auf

wendungen, die Uber die in diesen Lohnsteuertabellen 

eingearbeiteten Frei- und Pauschbeträge hinausgehen, 

sind unzulässig; steuerfreie Lohnanteile werden nur 

noch in dem Umfang anerkarin~, wie sie am 1. Ma.i 1990 

tarifvertraglich vereinbart waren. 

Unternehmen, die durch die Umwandlung volkseigener Kom

binate, Betriebe und Einrichtungen entstanden sind, ent

richten zur Wahrung einer vergleichbaren Belastung mit 

Unternehmen in der Bundesrepublik Deutschland bis zum 

31. Dezember 1990 Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer. und 

Vermögensteuer nach den geltenden Steuergesetzen der 

Deutschen Demokratischen Republik in der Fassung des 

Steueränderungsgesetzes vom 6. März 1990 unter Berück

sichtigung von Buchstabe. a. 

6. Zollrecht 

Die Deutsche Demokratische Republik wird in Angleichung 

an die in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Zoll

vorschriften ein Zollgesetz und entsprechende Durchfüh

rungsbestimmungen in Kraft setzen. Die übrigen zoll

rechtlichen Vorschriften der_ Europäischen Gemeinschaften 

einschließlich des Gemeinsamen Zolltarifs werden 

schrittweise eingeführt. Die Zollrechtsangleichung er

folgt im Einvernehmen mit der Bundesrepublik Deutsch

land. 
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el.· n·er Straßenbenutzungs g ebühr für Lastkraft
Einführung 

wagen 

oie Deutsche 

ab 1. Januar 

Vorschriften 

hebung' einer 

Fernstraßen; 

Demokratische Republik erläßt mit Wirkung 

1991 Rechtsvorschriften entsprechend den 

der Bundesrepublik Deutschland über die Er

Gebühr fUr die Benutzu n g von Autobahnen und 

mit dritten Staaten abgesch lossene yölker

rechtliche Verträg.e bleiben unberührt . 

daß bei Entrichtung der Gebühr im 
Es wird vorgesehen, 
Gebiet einer Vertragspartei im Gebiet der an~eren V~r-

zusätzliche Gebühr zu entr i chten ist. 
tragspartei keine 

l'i· . oatenschutz 
d' d n Regelungen des 

E' führung von Datenschutzregelungen, ie e 

B::desdatenschutzgesetzes der Bundesrepublik Deutschland 

hen sie sollen nach Möglichkeit mit Wirkung ab 
entsprec • . i wird bei der 

1991 erlassen werden. Bis dah n .. 1, Januar d 
I formationen nach den in er 

Übermittlung personenbezogener n . 

Anlage VII enthaltenen Grundsätzen verfahren_. 



VERTRAULICH 

Entwurf 

Anlage V 

12. Mai 1990 

19.16 Uhr/Red. I 

Von der Bundesrepublik Deutschland 

zu ändernde Rechtsvorschrift~n 

- 2 -

1.· 



- 2 -

Die Bundesrepublik Deutschland wird zur Durchfllhrung der 

Währungs-, Wirtschafts~ und Sozialunion bis zum Inkrafttreten des 

Vertrages eine Reihe von Rechtsvorschriften, insbesondere zu den 

nachfolgend aufgeführten Gesetzen. erlassen: 

I. Gesetz Uber die Deutsche Bundesbank ·in der im Bundesgeseti.:.. 

blatt Teil III, Gliederungsnummer 7620-1, veröffentlichten 

bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Art. 32 ·des Ge
setzes vom 24. Aprii 1986 (BGB!. I s. 560) 

Das Gesetz gilt mit folgender Maßgabe: 

a) (l) Die Deutsche Bundesbank richtet in Berlin· eine dem 

Direktorium der Deutschen Bundesbank unterstehende Vor

läufige Verwaltungsstelle mit bis zu fünfzehn Filialen in 

der Deutschen Demokratischen Republik ein, die fUr die 

Geschäfte mit Kreditinstituten in der Deutschen Demokra

tischen Republik sowie mit der Deutschen Demokratischen 

Republik und ihren öffentlichen Verwaltungen zuständig 

ist. Die Vorläufige Verwaltungsstelle wird von einem Mit

glied des Direktoriums der Deutschen Bundesbank geleitet. 

Bei ihr wird ein beratendes Gremium eingerichtet, . das aus 
bis zu ze.hn von der Regierung der Deutschen Demokrati

schen Republik benannten Mitgliedern besteht. Die Mit

glieder werden für die Dauer von drei Jahren berufen. 

Höchstens die Hälfte der Mitglieder soll aus den ver~ 

schiedenen Zweigen des· Kreditgewerbes, die übrigen Mit

glieder sollen aus der gewerblichen Wirtschaft, dem Han

del, der Landwirtschaft sowie der Arbeiter- und Ange

stelltenschaft kommen. 

(2) Das Gremium berät mit dem Leiter der -Vorläufigen Ver

waltungsstelle über Fragen der Währungs- und der Kredit

politik, des Bankwesens und der Abwicklung des Zahlungs
verkehrs. 

- J -
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b) Bezüglich der im 4. Abschnitt genannten währungspoliti

schen Befugnisse und des im 5. Abschnitt des Bundesbank

gesetzes genannten Geschäftskreises gelten folgende An

passungsregelungen: 

(1) Die Verpflichtung zur Einlegung flüssiger Mittel ge-

mäß S 17 BBankG gilt auch fUr die Deutsche Demokratische 

Republik und deren Gebietskörperschaften. 

(2) Solange in der Deutschen De~okratischen Repu.blik die 

Voraussetzungen für Refinanzierung und Offenmarktgeschäf

te nach den §S 19 und 21 BBankG nicht gegeben sind, darf 

die Deutsche Bundesbank bei Geschäften mit Kreditinstitu

ten von den Erfordernissen absehen·, die in den §§ 19 und 

21 BBankG vorgeschrieben sind, und auch andere als,, die 

dort genannten Geschäfte mit Kreditinstituten betreiben. 

(3} Die Deutsche Bundesbank darf der Deutschen Demokrati

schen Republik Kassenlu'edit gemäß S 2~ Abs. 1 Nr~ 1 

BBankG 1:ti Höhe von 800 Millionen Deutsche Mark gewähren. 

(4) Die Deutsche Bundesbank darf mit der Deutschen Demo

kratischen Republik und deren öffentlichen Verwaltungen 

die in S 19 Abs. 1 Nr. 4 bis 9 BBankG bezeichneten Ge

schäfte g~mäß § 20 Abs. 1 Nr. 3 BBankG vornehmen. 

(5) Die Deutsche Demokratische Republik einschließlich 

ihrer Gebietskörperschaften, sowie die Deutsche Reichs

bahn und die Deutsche Post werden in Anwendung von§ 20 

Abs. 2 BBankG Anleihen, Schatzanweisungen und Schatzwech

sel in erster Linie durch die Deutsche Bundesbank, an

dernfalls im Benehmen mit ihr begeben. 

(6) Die Deutsche Bundesbank darf ungeachtet der Beschrän

kungen des _§ 1~ Abs. 1 Nr. 3 BBankG Kreditinstitut~n Dar

lehen gegen Verpfändung der in Anlage I Artikel 8 § 4 be

zeichneten Forderungen gegen den Ausgleichsfonds gemäß 

§ 24 Abs. 1 BBankG gewähren. 

- 4 -

·\ 



- 4 -

c) Die Deutsche Bundesbank arbeitet mit der Regierung der 

Deutschen Demokratischen Republik in Angelegenheiten Von 

währungspolitischer Bedeutung eng zusammen. Der jeweils 

zuständige Minister der Regierung der Deutschen DemoJcra. 

tischen Republik wird zur Sitzung des Zentr_a·lbankrats in 
Fragen der Geld- und Währungspolitik -eingeladen. Die Re

gierung der Deutschen Demokratischen Republik wird der 

Deutschen Bundesbank diejenige Unterstützung und Hilf• 

gewähren, die diese zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben benö

tigt. 

d) Mit Arbeitnehmern, die nicht von der Deutsch~n Bundesban)c 

entsandt worden sind, ka~n die Deutsche Bundesbank vor

übergehend abweichend von den geltenden gesetzlichen' oder 

t~riflichen Regelungen der Bundesrepubli_k Deutschland und 

der Deutschen . Demokratischen Republik Arbeitsverträge ab

schließen, die den Besonderheiten der Deutschen Demokra

tischen Republik Rechnung tragen. Das ·Bundespersonalver

tretungsgesetz findet bis auf weiteres keine Anwendung 

auf di~ Vorläufige Verwaltungsstelle und deren Filialen; 

die nach Artikel 12 der Anlage I dieses Vertrages einge

richtet werden. 

II. Regelungen zu Spezialkreditinstitu~en 

a) Hypothekenbankgesetz in der im Bundesgesetzblatt 

Teil III, Gliederungsnummer 7628-1, veröffentlichten be

reinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 8. Juni 1988 (BGBl. I S. 710) 

Das Gesetz und die aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 

Rechtsverordnungen gelten mit folgender Maßgabe: 

- 5 -
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h Demokrati~chen Re-
1. Der Republikhaushalt der Deutsc en 

publik steht dem Bund gleich . 

Hypothekenbanken dürfen in der Deutschen Demokrati-

2. sehen R publik die in diesem Gesetz geregelten Ge-
e i s diesen Geschäften 

schäfte betreiben, soweit s e au 
·· t · der Bun-

b d ie entsprechenden Rech en in • 
Rechte erwer en, 
desrepublik Deutschland gleichwertig sind. 

h S 35 besteht auch im 
3. Das Vorzugsrecht im Konkurs nac 

der VeY_ordnung über die Gesamtvoll
verfahren nach 

streckung. 

Gesetz über die Pfandbriefe und verwandte Schul<lver- . 

b) schreibungen öffentlich-rechtlicher Kreditanstalten in -1 

der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnu~er :135 , 
bereinigten Fassung, zuletzt geänder 

April 1986 (BGBl. I 
veröffentlichten 
durch Artikel 23 des Gesetzes vom 24. 

s. 560) 

Und di·e aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Das Gesetz 
Rechtsverordnungen gelten mit folgender Maßgabe: 

t h n Demokratischen 
1. Der Republikhaushalt der oeu sc e 

Republik steht dem Bund gleich. 

t lt dürfen in der 
Öffentlich-rechtliche Kreditans a en 

2. Deutschen Demokratischen Republik die in diesem ~esetz 
. . it sie aus diesen 

geregelten Geschäfte betreiben, sowe 
. t rechenden Rechten 

Geschäften Rechte erwerben, di~ en sp . 

d Ubl1' k Deutschland gleichwertig sind. 
in der Bun esrep 

i'rn Konkurs nach§ 6 besteht auch im 
. 3 • oas Vorzugsrecht 

über die Ge~arntvoll
Verfahren nach der Verordnung 

s t reckung. 
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c) Gesetz über Bausparkassen vom 16. November 1972 (BGBl. I 

s. · 2097), zuletzt geändert durch ll.rtikel 2 Abs. 22 des 

Gesetzes vom 29. März 1983 (BGBl. I s. 377) 

Das Gesetz und die aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 

Rechtsverordnungen gelten mit folgender Maßgabe: 

1. Der Republik.haushalt der Deutschen Demokratischen Re

publ i k steht dem Bund gleich. 

2. Bausparkassen dürfen in der Deutschen Demokratischen 

Republik Darlehen nach Maßgabe des S 7 Abs. 1 und 4 

gewähren, s oweit sie aus diesen Geschäften Recht e er
werben, die entsprechenden Rechten in der Bundesrepu-

, blik Deutschland gleichwertig sind. 

III. Gesetz über das Kreditwesen vom 11. Juli 1985 (BGB1. I 

S. 1472), zuletzt geänd ert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 

22. Dezember 1989 (BGBl. I s. 2408) 

Das Geset z und die aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 

Rechtsverqrdnungen gelten mit f o lgender Maßgabe: 

(1) a ) Kredite an den Republik.haushalt der Deutschen Demo

kratischen Republik entsprechen Krediten an den Bund. 

b) Gewährleis t u ngen d urch den Republik.haushalt der Deut

schen Demokrati schen Republik ent sprechen Gewähr

leistungen des Bundes. 

c) Dem Postgiro- und Postsparverkehr der Deutsch~~ Bun

despost entsprechende Geschäfte der Deutschen Post 

stehen diesen Geschäften der Deutsc hen Bundespost 

gleic h. 

( 2) Die§§ 21 bis 22 a fi nden für d e n Sparverkehr in der 

Deut s chen Demokra tischen Republik f ilr Spareinlagen auf Spar

g i rokonten u nd Spa rkonten keine Anwendung, sof e r n diese Ein-
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lagen vor dem 1 . Juli 1990 e ingezahlt worden s i nd . S 53 Uber 

zweigstellen mit Sitz in einem anderen Staat ist auf Zwe i g

stellen von Kreditinstituten aus der Bundesrepublik Deutsch

land in der Deutschen Demokratischen Republik und umgekehrt 

nicht anzuwenden . 

(3) Soweit ein Kreditinstitut mit Sitz in der Deutschen 

Demokratischen Republik bei Inkrafttreten dieses Vertrages 

Bankgeschäfte in dem in S 1 Abs. 1 bezeichneten Umfang be

treiben durfte, gilt die Erlaubnis nach S 32 als erteilt. 

S 61 Satz 2 gilt entsprechend. 

(4) Das Bundesaufsichtsamt kann Gruppen von Kreditinstituten 

oder einzelne Kreditinstitute mit Sitz in der Deutschen 

Demokratischen Republik von Verpflichtungen aufgrund dieses 

Gesetzes freistellen, wenn dies aus besonderen ·Gründen, ins

besondere wegen der noch fehlenden Angleichung des Rechts 

der Deutschen Demokratischen Republik an das Recht der 

Bundesrepublik Deutschland, angezeigt ist. 

(5) Das Bundesvenialtungsgericht entscheidet_ im ersten und 

letzten Rechtszug über Klagen gegen Entscheidungen des Bun

desaufsichtsamtes nach diesem oder anderen Gesetzen oder 

wegen Untätigkeit des Bundesaufsichtsamtes, wenn der Kläger 

seinen Sitz oder Wohnsitz in der Deutschen Demokratischen 

Republik hat . 

(6) Solange nicht einem Gericht in der Deutschen Demokrati

schen Republik die in§ 23 Abs. 2, § 46 Abs . 2 und§ 46 a 

des Gesetzes über das Kreditwesen genannten Aufgaben durch 

Gesetz oder Verordnung übert rag en worden sind , übern immt d as 

Amtsgericht Charlottenburg diese Aufgaben. § 46 b des Geset

zes Uber das Kreditwesen g i l t f ilr Kredi t insti tute i n d er 

Deut schen Demokratischen Republik mit der Maßgabe, daß a n 

die Stelle des Konkursverfahrens das Verfahre n nach der Ver

ordnung über die Gesamtvollstreckung tritt und daß die Ge

samtvollstreckung nur auf Antrag des Bunde saufsichtsamtes 

eingeleitet werden kann . 

- 8 -
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Gesetz über Kapital 1 an agegesellschaften in der Fassung d 
Bekanntmachung vom 14. Januar 1970 ·(BGB1. er . 

I s. 127), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 d es Gesetzes vom 22. Februar 1990 
(BGBl. I S. 266) 

Das Gesetz und die a f d i _u grun d eses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen gelten mit folgender Maßgabe: · 

1. De~ Republikhaushalt der Deutschen 
Demokratischen Repu-

blik steht dem Bund gleich. 

2. § 13 Abs. 3 und 4 sind für Kapitalanlagegesellschaften in 

der Deutschen Demokratischen Republik im V f h er a ren nach 
der Verordnung über die Gesamtvollstreckung sinngemäß 
anzuwenden. 

3. Bei den Vorschriften d 
es 4 . Abschnittes für Grundstücks-

Sondervermögen ist die Deutsche Demokratische Republik 

den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften 
gleichgestellt. 

der Versicherungsunternehmen· 

VAG-) in der Fassung der Be-

1983 (BGBl. I s. 1261), zuletzt 

.Gesetz über die Beaufsichtigung 

(Vers~cherungsaufsichtsgesetz _ 

kanntmachung vom 13. Oktober 

geändert durch Arti'kel 6 d es Gesetzes vom 19. D mb eze er 1986 
(BGB1. I S. 2595) 

/ 

Das Gesetz und die aufgrund d1'eses 
Gesetzes erlassenen 

Rechtsverordnungen gelten mit folgender Maßgabe: 

1. Inland im Sinne d' 
ieses Gesetz es und der auf Grund dieses 

Gesetzes erlass~nen Rechtsverordnungen . 
1st der gesamte 

Geltungsbereich dieses Gesetzes. 

- 9 -

- 9 -

2 . (1) Die Versicherungsaufsicht in der Deutschen Demokrati

schen Republik obliegt dem Bundesaufsichtsamt für das 

Versicherungswesen. Genehmigungen, die die Aufnahme des 

Versicherungsgeschäfts in der Deutschen Demokratischen 

Republik ermöglichen und versicherungsaufsichtliche Ge

nehmigungen für Versicherungsunternehmen mit Sitz oder 

Niederlassung in der Deutschen Demokratischen Republik 

werden nach Maßgabe des Abschnitts II Nr. _9 der Anlage II 

erteilt. 

(2) Ober Anfechtungsklagen gegen Entscheidungen des Bun

desaufsichtsamtes für das Versicherungswesen oder Klagen 

wegen Untätigkeit des Bundesaufsichtsamtes entscheidet 

das Bundesverwaltungsgericht im ersten und letzten 

Rechtszug. 

3. (1) Im Interesse der Versicherten und zur Gewährleistung 

der Erfüllbarkeit der in -der Deutschen Demokratischen 

Republik bestehenden Verpflichtungen der Versicherer kann 

die zuständige Stelle der Bundesrepublik Deutschland 

durch Rechtsverordnung die den Versicherungsverträgen zu

grundeliegenden allgemeinen Versicherungsbedingungen 

ändern und in Einzelfällen Ausnahmen von den geltenden 

Versicherungsbedingungen zulassen. 

(2) Die Aufsichtsbehörde kann genehmigen, daß beirn Ab

schluß von Versicherungsverträgen über Risiken, die in 

der Deutschen Demokratischen Republik belegen sind, das 

Recht der Bundesrepublik Deutschland vereinbart wird. 

4 . Die in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung verwen

deten Tarife sind von der Aufsichtsbehörde im Benehmen 

mit dem für die Preispolitik zuständigen Minister der 

Deutschen Demokratischen Republik zu genehmigen, 

a) wenn durch den Tarif ein unter Berücksichtigung des 

Schadens- und Kostenverlaufs des einzelnen Versiche

rungs~nternehmens sowie des gesamten Schadensverlaufs 

- 10 -
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aller Versicherungsunternehmen angemessenes Ver hältnis 

von Versicherungsbeittag und Versicherungsleistung 

dauernd gewährleistet ist, 

b) wenn durch den Tarif das Schutzbedürfnis der Geschä

digten, das Bedürfnis der Versicherten, einen wirk

samen Versicherungsschutz zu haben, und das Interesse 

der Versicherungspflichtigen an' der Gewährung des Ver

sicherungsschutzes zu einem angemessenen Beitrag hin

reichend gewahrt sind. 

5. Ein Versicherungsunternehmen mit Sitz in der Deutschen 

Demokratischen Republik, das im Zeitpunkt der Erri~htung 

der Währungsunion zwischen der Deutschen Demokratischen 

Republik und der Bundesrepublik Deutschland zum Ge

schäftsbetrieb befugt war, bedarf keiner Erlaubnis, Für 

die laufende Aufsicht gelten die Bestimmungen dieses 

Gesetzes. Für die Anpassung des Geschäftsbetriebs an die 

Bestimmungen dieses Gesetzes bestimmt die Aufsichtsb8hör

de Übergangsfristen. 

6. Für die Vermögensanlage der Versicherungsunternehmen in 

der Deutschen Demokratischen Republik wird die Republik 

dem Bund gleichgestellt. 

TI . Folgeregelungen im Bereich der sozialen Sicherheit 

1 . Die Vorschriften über die Entsendung von versicherten 

Personen sollen auf verwandte Sachverhalte erweitert wer

den. 

2. In der Arbeitslosenversicherung und der Arbeitsförderung 

sollen Beschäftigungszeiten im Gebiet der Deutschen Demo

kratischen Republik unter den gleichen Voraussetzungen 

einen Anspruch auf Leistungen begründen wie Beschäfti

gungszeiten, die im Geltungsbereich des Arbeitsförde

rungsgesetzes zurückgelegt worden sind. 
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Die auf diesen Zeiten beruhenden Lohnersatzleist ungen 

sollen sich nach dem Bruttoarbeitsentgelt richten, das 

der Berechtigte in der Deutschen Demokratischen Republik 

erzielt hat. 

3. Die Vorschriften über das Ruhen der Leistungen der ge

setzlichen Krankenversicherung der Bundesrepublik 

Deutschland sollen nicht bei Versicherten angewendet wer 

den, die sich in der Deutschen Demokratischen Republik 

aufhalten. 

4. Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung der 

Bundesrepublik Deutschland, die im Krankheitsfall oder 

bei Schwangerschaft und Mutterschaft Sachleistm.;gen in 

der Deutschen Demokratischen Republik in Anspruch nehmen, 

sollen die Aufwendungen hierfür von ihrer Krankenkasse 

erstattet werden. 

5. Im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung sollen 

Zeiten der Versicherung in der Sozialve~sicherung der 

Deutschen Demokratischen Republik in bestiillr.lten Fällen 

wie Versicherungszeiten in der gesetzlichen Krankenversi

cherung der Bundesrepublik Deutschland behandelt werden. 

6. Zeiten in der Deutschen Demokratischen Republik sollen 

für die ErfUllurig von Anspruchs- und Anrechnungsvoraus

setzungen sowie die Berechnung der Höhe der Rente in der 

Bundesrepublik Deutschland berücksichtigt werden. 

7. Leistungen nach dem Fremdrentengesetz sollen für künftige 

Übersiedler ausgeschlossen werden. 

8. Die Erbringung von Rentenleistungen in die Deutsche 

Demokratische Republik soll ermöglicht werden. 

9. Rentner der Deutschen Demok.rati.schen Republik sollen bei 

gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland 

in die Krankenversicher:ung der Rentner einbezogen. we~den. 

- 12 -
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10. Obersiedler aus dem Gebiet der Deutschen Demokratischen 

_Republik soll~ hinsichtlich der Leistungen _bei 1i::rankheit 

·und Mutterschaft grundsätzlich so gestellt we~den, als 
wenn sie innerhalb der Bundes republik Deutschland ihren 

Arbeitsplatz aufgegeben und in dies em Zusammenhang ihre 
Mitgliedschaft als Versicherungspflichtige in der g esetz

.lichen Krankenversicherung beendet hätten. 

VII. Ei.nflihrungsgesetz zum Handelsgesetzbuch in der im Bundesge- · 

setzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4101-1, veröffentli

chen bereini gten Fassung, zuletzt g e ändert durch Artikel 2 

des Gesetzes vom 23. Oktober 19 S9 (BGBl . I S. 1910) 

Das Gesetz gilt mit folgender Maßgabe: 

Bei der Anwendung des S 92 c Abs . 1 des Handelsgesetzbuchs 

in der a b 1. Januar 1990 geltenden Fassung steht das Gebiet 

der Deutschen Demokratischen Republik dem Gebiet der Euro

päischen Gemeinschaften -gleich. 

VIII. Beabsichtigte Regelung zur Erleichterung der Tätigkeit 

von Rechtsanwälten und Patentanwälten aus der Deutschen 

Demokratischen Republik in der Bundesrepublik Deutschland : 

1. In der Deutschen Demokratischen Republik zugelassene 

Rechtsanwälte dürfen im grenzüberschreitenden Verkehr in 

der Bµndesrepublik Deutschland die Tätigkeit eines nach 

der Bundesrechtsanwaltsordnung zugelassenen Rechtsanwalts 

ausüben. Beschränkungen der .Vertretungsbefugnis, die sich 

aus d em Erfordernis der Zulassung bei einem Gericht erge

ben , ble i ben unberührt. § 52 Abs. 2 der Bundesrechtsan

waltsordnung ist auf die in Satz 1 bezeichneten Personen 

entsprechend anzuwenden. 

2. Die in Nummer 1 Satz 1 bezeichneten Rechtsanwälte haben 

bei der Ausübung ihrer Tätigkeit im grenzüberschreitenden 

Verkehr die Stellung eines in der Bundesrepub1ik Deutsch

land zugelassenen Rechtsanwalts, insbesonderff'aessen 

Rechte und Pflichten, soweit diese nicht die zugehörig-
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keit zu einer Rechtsanwaltskammer, den Wohnsitz oder die 

Kanzlei betreffen. Sie beachten bei der Ausübung ihrer 

Tätigkeit im grenzüberschreitenden Verkehr die berufli

chen Regeln für einen nach der Bundesrechtsanwaltsordnung 

zugelassenen Recht~anwalt. Die berufsrechtliche Ahndung 

einer schuldhaften.Verletzung beruflicher Pflichten ist 

den zuständigen Stellen der Deutschen Demokratischen Re

publik vorbehalten. Diese werden von dem Verdacht einer 

solchen Pflichtverletzung unterrichtet, 

3. In der Deutschen Demokratischen Republik zugelassene Pa

tentanwälte dürfen im grenzüberschreitenden Verkehr in 

der Bundesr:publik Deutschland die Tätigkeit eines nach 

der Patentanwaltsordnung zugelassenen Patentanwalts 

ausüben. Nummer 2 ist entsprechend anzuwenden. 

4. Für die Anwendung der Vorschriften des Strafgesetzbuches 

·über 

- Straflosigkeit der Nichtanzeige geplanter Straftaten 

(S 139 Abs. 3 Sat~ 2), 

- Verletzung von Privatgeheimnissen(§ 203 Abs. 1 Nr. 3, 

Abs. 3 bis 5, SS 204, 205), 

- Gebührilberhebung (S 352) und Parteiverrat(§ 356) 

stehen die in Nummer 1 Satz 1 und Nummer 3 bezeichneten 

Personen den Rechtsanwälten, Anwälten und Patentanwälten 

gleich. 

5. Die Nummern 1 bis 4 werden in Kraft gesetzt , wenn die 

Deutsche Demokratische Republik für die in der Bundes

republik Deutschland zugelassenen Rechts·anwälte und Pa

tentanwälte entsprechende Vorschriften erlassen hat. Der 

Bundesminister der Justiz wird ermächtigt, durch Rechts

verordnung mit Zustimmung des Bundesrates das Inkrafttre

ten zu bestimmen. 
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Regelungen, die in der Deutschen Demokratischen Republik 

im weiteren Verlauf anzustre.ben sind 
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Im Verlauf der Errichtung der Währungs-, Wirtschafts- und 

Sozialunion sind folgende weitere Regelungen in der Deutschen 

Demokratischen Republik anzustreben: 

I. Umweltrecht 

Die .Deutsche Demokratische Republik wird die Voraussetzungen 

dafür schaffen, daß auf dem Gebiet des Umweltschutzes bald
möglichst dem Recht der Bundesrepublik Deutschland ent

sprechende Regelungen getroffen werden können: 

1. Bundes-Immissionsschutzgesetz nebst Durchführungsrege

lungen 

2. Abfallgesetz nebst Durchführungsregelungen 

J. Benzinbleigesetz nebst Durchführungsregelungen 

4. Chemikaliengesetz nebst Durchführungsregelungen 

5. Wasserhaushaltsgesetz nebst DurchfUhrungsregelungen 

II. Wirtschafts- und Sozialunion 

1. GUterkraftverkehrsgesetz 

2. Personenbeförderungsgesetz 

J. Insolvenzrecht 

4. Einführung des Ordnungsrahmens und der Berufsstruktur 

der Bundesrepublik Deutschland im Bereich berufliche 

Bildung (Berufsbildungsgesetz: Erster Teil; Dritte~ Teil 

2., 4., 6., 7. Abschnitt; Handwerksordnung: zweiter 

Teil; 2., 4., 6., 7. Abschnitt, Dritter Teil; die auf 

diese Gesetze gestützten Ausbildungs- unq Meisterprü

fungsregelungen). 

5. Gesetz Uber Sprecherausschüsse der leitenden Angestell

ten vom 20. Dezember 1988 (BGB1. I~ ~. 2312, 2316). 

VERTRAULICH 

Entwurf 

Grundsätze 

Anla9e VII 
12.· Mai 1990 

16 . 00 Uhr/Red. I 

fUr die Ober:mittlung personenbezogener Informationen 

zur Durchführung des Vertrages 
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Bei der Übermittlung personenbezogener Informationen zur Durch

führung des Vertrages werden die Vertragsparteien entsprechend 

Artikel 4 Abs. 3 des Vertr~ges nach folgenden Grundsätzen verfah
ren: 

(1) Der Empfänger darf personenbezogene Informationen nur zu dem 

durch die übermittelnde Stelle angegebenen Zweck und unter den 

von ihr vorgeschriebenen Bedingungen nutzen. Eine Verwendung fClr 

einen anderen Zweck ist nur zulässig, wenn die übermittelnde Ver

tragspartei zugestimmt hat und wenn die Verwendung für diesen 

Zweck nach dem Recht des Empfängers zulässig ist. Die Zustimmung 

darf nur erteilt werden, wenn die Verwendung für den anderen 

Zweck auch nach dem Recht der übermittelnden Vertragspartei zu
lässig wäre. 

Personenbezogene Informationen dürfen ausschließlich an die 

für die jeweilige Aufgabe zuständigen Behörden überutittelt wer
den. Eine Übermittlung an andere Stellen darf nur mit vorheriger 

Zustimmung der übermittelnden Stelle erfolgen. 

(2) Die Obermi~tlung personenbezogener ~nformationen unterbl~ibt, 

soweit Grund zu der Annahme besteht, daß . dadurch gegen den .Zweck 

eines innerstaatlichen Gesetzes verstoßen würde oder schutzwürdi

ge Interessen der betroffenen Personen beeinträchtigt würden. Die 

Übermittlung personenbezogener Informationen unterbleibt insbe

sondere dann,. wenn Grund zu der Annahme besteht,_ daß die Verwen

dung der übermittelten Informationen nicht 'in Einklangmit 

rechtsstaatlichen Grundsätzen steht oder dem Betroffenen aus der 

Verwendung der Informationen erhebliche Nachteile erwachsen, die 

im Widerspruch zu rechtsstaatlichen Grundsätzen_stehen • . 

(3) Der Empfänger unterrichtet die übermittelnde Stelle auf Ersu

chen über die Verwendung der übermittelten Informationen und die 

dadurch erzielten Ergebnisse . 

(4) Die übermittelnde Stelle ist verpflichtet, auf die Richtig

keit der zu übermittelnden Informationen zu achten. Erweist sich, 

daß unrichtige oder zu vernichtende personenbezogene Informatio-
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nen übermittelt worden sind , so ist dies dem Empfänger u nverzüg 

lich mitzuteilen. Dieser ist verpflichtet, die Berichti gung oder 

vernichtung vorzunehmen . 

(5) Dem Betroff~nen ist auf Antrag über die zu seiner Person vor 

pandenen Informationen sowie über den vorgesehenen Verwendungs

zweck Auskunft zu erteilen . Eine Verpflichtung zur Auskunftser

teilung besteht nfcht, soweit eine Abwägung ergibt , daß eine Aus

~unft den Verwendungszweck oder schutzwürdige .Interessen Dritter 

gefährden würde. 

(6) Die Übermittlung und der Empfang personenbezogener Informa

tionen sind aktenkundig zu machen. 

(7) Im übrigen werden die Grundsätze _des Übereinkommens des Euro

parates über den Schutz des Renschen bei der·verarbeitung perso

nenbezogener Daten vom 28. Januar 1981 beachtet. 
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Der Sitz des Schiedsgerichts wird innerhaib des gemeinsamen Wäh

rungsgebietes vom Schiedsgericht binnen eines Monats nach den Er

nennungen gemäß Artikel 7 Abs. 3 des Vertrages bestimmt. 

S 2 

(1) Kann eine Meinungsverschiedenheit über die Auslegung und An
wendung des Vertrages nicht durch die Vertragsparteien beigelegt 

werden, so kann,jede•Vertragspartei das Scl;iedsgericht innerhalb 

eines Monats anrufen. Das gilt insbesondere auch im Falle einer 

Meinungsverschiedenheit Uber die Frage, ob die Nichteinfi.!hrung 

einer Rechtsvorschrift den Bestimmungen des Vertrages wider

~pricht. Die Frist beginnt, sobald eine Vertragspartei der ande

ren mitgeteilt hat, da.ß sie die Verhahdlunge.n über ·ctie Beilegung 

der Meinungsverschiedenheit als gescheitert ansieht . 

(2) Betrifft die Meinungsverschiedenheit die Frage, ob die Ein

führung, Änderung oder Ergänzung 'einer Rechtsvorschrift dem Ver

trag widerspricht, so beträgt die Frist für die Anrufung des 

Schiedsgerichts zwei Monate gerechnet vom Tag der Bekanntmachung 

dieser Rechtsvorschrift. 

S 3 

Der Präsident beruft das Schiedsgericht innerhalb von zwei Wochen 

nach der Vorlage der Streitigkeit ein. 

§ 4 

(1) In dringenden Fällen trifft auf Antrag der Regierung einer 

der beiden Vertragsparteien, der innerhalb einer Frist von fünf 

Tagen nach Beginn der in§ 2 bezeichneten Frist zu stellen ist, 
'.\..;":· 

d~r Präsident des Schiedsgerichts oder, wenn er an der Ausübung 
:r-

seines Amtes verhindert ist, sein Stellvertreter innerhalb einer 
*;_ .. 

Frist von drei Tagen nach Eingang dieses Antrags eine vorläufige 

Entscheidung. 
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(2) Der An,trag nach Absatz 1 ist nur zulässig in Verbindung mit 

der Anrufung des Schiedsgerichts nach§ 2. 

S 5 

· ( 1 _) Das Schiedsgericht ist beschlußfähig, wenn der Präsident und 

alle ordentlichen Mitglieder bzw. ihre jeweiligen Stellvertreter 

anwesend sind. 

(2) Die Entscheidungen des Schiedsgerichts werden mit Stimmen

mehrheit getroffen. 

§ 6 

(1) Das Schiedsgericht kann die Parteien auffordern, alle Urkun

den oder sonstigen Beweismittel vorzulegen. 

(2) Das -Schiedsgericht kann auf Antrag einer Vertragspartei oder 

von Amts wegen beschließen, jede Person, deren Aussagen oder Er

klärungen ihm für die Entscheidung der Streitsache erheblich er-

scheinen, als Zeugen, Sachverständigen oder in anderer Eigen

schaft zu .hören~ 

§ 7 

(1) Der Schiedsspruch ist schriftlich zu erlassen und von allen 

Mitgliedern des Schiedsgerichts ' zu unterzeichnen. 

(2) Der Schiedsspruch ist zu begründen. 

S 8 

Der Präsident Ubermittelt den Vertragsparteien beglaubigte Ab

schriften des Schiedsspruchs. 
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S 9 

(1) Der Schiedsspruch ist endgültig und bindend. Die Vertragspar

teien haben ihn unverzüglich zu befolgen. 

(2) Entstehen Meinungsverschiedenheiten über Sinn oder Tragweite 

des Schiedsspruchs, so hat das Schiedsgericht den Schiedsspruch 

auf Antrag einer Vertragspartei auszulegen. 

§ 10 

Der Präsid~nt und die Mitglieder des Schiedsgerichts sind in dem 

gesamten Währungsgebiet von der gerichtlichen Verfolgung wegen 

solcher Handlungen befreit, die sie in Ausübung ihres Amtes vor

genommen haben. 

§ 11 

Das Verfahren ist gebührenfrei. 

S 12 

• 
(1 ) Der Präsident und die Mitglieder des Schiedsgerichts erhalten 

eine Sitzungsentschädigung, deren Höhe durch ·einvernehmliche Re

gelung der Vertragsparteien festgelegt wird. 

(2) Jede Vertragspartei trägt die Sitzungsentschädigung der 

Schiedsgerichtsmitglieder, die von ihr ernannt- sind. Die Sit~ 

zungsentschädigung des Präsidenten und die sonstigen Kosten tra

gen die Vertragsparteien je zur Hälfte ... 

- 5 -

- 5 -

S 13 

Für die Erledigung seiner laufenden Geschäfte, insbesondere auch 

zur Entgegennahme von Anträgen der Vertragsparteien, richtet das 

Schiedsgericht im Einvernehmen mit den Vertragsparteien innerhalb 

_der in S 1 dieser Anlage genannten Frist eine. Geschäftsstelle ein. 

Dabei soll auf vorhandene Einrichtungen zurückgegriffen werden. 

Filr die laufenden Kosten dieser Geschäftsstelle gi;I.t § 12 Abs. 2 
Satz 2 dieser Anlage. 

§ 14 

Im Rahmen der Regelungen in Kapitel I des yertrages und der vor

stehenden Bestimmungen legt das Schiedsgericht seine Verfahrens
ordnung fest. 

' 
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